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Folgende Anträge wurden vom Parteitag 1978 an den Parteiausschuß 
überwiesen und nach Stellungnahme durch die zuständigen Ressorts 
der Bayerischen Staatsregierung bzw. der CSU-Landesgruppe und der 
CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag am 22. Juli 1978 in Donau
wörth vom Parteiausschuß einstimmig verabschiedet:
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CSA1. Rentenalter für Schwerbehinderte

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

Zustim m ung

3

Es wird vorgeschlagen Satz 2 und 3 der Begründung zu streichen 
und stattdessen folgendes einzusetzen :

"Ihnen soll das langwierige Prüfungsverfahren, ob sie berufs
öder erwerbsunfähig sind, erspart werden. Der Aufwand der 

Untersuchung für die Feststellung der Berufsunfähigkeit 
steht in keinem Verhältnis zu der bewirkten Ablehnung 
unbegründeter Anträge; die Entscheidung, ob die Voraus
setzungen für eine Berufsunfähigkeitsrente vorliegen, ist 
bei der hohen Zahl von Grenzfällen im Ergebnis oft zufäl
lig. Die aus der Maßnahme entsprechende Mehrbelastung 
bleibt in überschaubaren Grenzen".

Viele Schwerbehinderte beziehen bereits Berufsunfähig

keitsrente. Das zeitliche Vorziehen des Rentenalters bei 

diesem Personenkreis wirkt sich vor allem arbeitsmarkt

politisch positiv aus. Die Beschäftigungsmöglichkeiten 

anderer Arbeitnehmergruppen (insbesondere der Jugend

lichen) verbessern sich dadurch und die daraus entste

hende Mehrbelastung bleibt in überschaubaren Grenzen.

Die CSU setzt sich dafür ein, daß das Rentenalter für 
Schwerbehinderte mit einer Erwerbsminderung von 
50 % und mehr vom bisher 62. auf das 60. Lebensjahr 
herabgesetzt wird.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung

Der von der CDU/CSU-Fraktion auf Initiative der CSU-Lan- 
desgruppe eingebrachte entsprechende Gesetzentwurf wurde 
von SPD und FDP im Juni in 2. und 3. Beratung im Zusammen
hang mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz endgültig abgelehnt. 

Bedenklich ist die arbeitsmarktpolitische Begründung für die 
gerechtfertigte soziale Forderung.
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2. Versorgung landwirtschaftlicher Witwen

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

4

Die CDU/CSU-Fraktion hatte u.a. auf Anregung der CSU- 

Landesgruppe mit Gesetzentwurf vom 24.1 1.1978 (BTDrs. 

8/1250) zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über 

eine Altershilfe für Landwirte wieder einen Vorstoß zur 
besseren Versorgung der Witwen von Landwirten unternom

men, den SPD und FDP Anfang Juni erneut ablehnten. Die 
CSU-Landesgruppe wird das Anliegen weiter verfolgen.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Arbeitsgemeinschaft "Land
wirtschaft" der CSU

Die Bundesregierung lehnt seit 1973 (erstmaliger Antrag der 

CSU) hartnäckig jedes Jahr entsprechende Initiativen der 

CSU zur Einführung einer Rente für jüngere Witwen in der 

Landwirtschaft ab.
Nach dem Gesetz über Altershilfe für Landwirte (GAL) er
halten bisher lediglich Witwen und Witwer landwirtschaftli
cher Unternehmer Altersgeld, wenn das Unternehmen ent
sprechend den gesetzlichen Vorschriften abgegeben wurde 

und die Witwe oder der Witwer das 65. Lebensjahr vollen
det haben. Vorher sind sie lediglich bei Erwerbsunfähigkeit 
empfangsberechtigt.

Die CSU-Landesgruppe soll weiterhin die Bundesregierung 
drängen, umgehend die gesetzlichen Grundlagen für die Ver
sorgung jüngerer landwirtschaftlicher Witwen zu schaffen.
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3. Beratungsdienst Frauen-Union der CSU

Begründung :

Zustimmung

5

Aggressive Feministinnen versuchen durch Errichtung und 

Betreuung sogenannter Frauenhäuser, die Familien zu zer
stören und mißhandelte Frauen einseitig politisch zu be
einflußen. Die CSU hat im Gegensatz dazu ein Interesse 

daran, durch gezielte Beratung und Betreuung der gefährde
ten Familien, die anstehenden Probleme zu lösen und eine 

Trennung der Eheleute s owie eine weitere Gefährdung der 

Kinder zu verhindern.

Begründung :

Die Errichtung sogen. Zufluchtshäuser für Frauen wird 

grundsätzlich auch vom Staatsministerium befürwortet.

Die Frauen-Union der CSU bittet die Bayerische Staatsregie
rung dafür Sorge zu tragen,daß wenigstens in jeder Bayeri
schen Großstadt ein Beratungsdienst für mißhandelte Frauen 

mit Kindern geschaffen wird, der auch in besonders bedroh
lichen Fällen in der Lage ist, vorübergehend für eine Unter

kunft außerhalb der ehelichen Wohnung zu sorgen.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung
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Dr. Ingo FriedrichDefinition leitender Angestellter4.

Begründung :

6

Die CSU-Landesgruppe wird gebeten, darauf hinzuwirken, 
daß die Abgrenzungskriterien für leitende Angestellte, die 
der § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes (BVG) enthält, so 

präzisiert werden, daß die Rechtssprechung in die Lage ver

setzt wird, klare Urteile zu erzielen.

1. Die Definition und Abgrenzung der leitenden Angestell
ten unterliegt derzeit sozusagen gerichtsnotorisch ständig 

neuen ‘Wechselbädern’: während die bisherige Rechts
sprechung die Kriterien des § 5 B VG (muß unternehme
rische Führungsfunktionen wahrnehmen) sehr eng ausge
legt hat, geht die neuerliche Rechtssprechung (Urteil 
LAG Hamm) von einer wesentlich weiteren Auslegung aus.

2. Ursache dieser unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten 

ist die vage Formulierung des § 5 BVG.

3. Durch die inzwischen vorliegenden Gerichtsurteile und ein
schlägige Untersuchungen (etwa des Instituts der Deutschen 

Wirtschaft) sollte der Gesetzgeber nunmehr in . der Lage 

sein, die bestehenden Unklarheiten endlich zu beseitigen.

4. Tatsache ist, daß man einer für die gesamte Wirtschaftsent
wicklung so wichtigen Berufsgruppe wie den leitenden An
gestellten nicht zumuten kann, immer das neueste Gerichts
urteil zu studieren, um zu wissen, ob man noch leitender 

Angestellter ist oder nicht.

Mit dem Antrag wird gefordert, daß der Gesetzgeber für 

eine eindeutige und praktikable Definition des Begriffs des 
leitenden Angestellten sorgen soll.

Es handelt sich allerdings nicht nur und nicht einmal in 
erster Linie um ein Problem der Rechtsklarheit und des 
Rechtsfriedens, worauf die Begründung des Antragstellers 

abhebt.

Stellungnahme der CSU-Landes- 

gruppe im Deutschen Bundestag

Die objektiv nicht einfache Abgrenzung des leitenden An
gestellten von den übrigen Angestellten (bestimmte Ent- 
scheidungs- und Weisungsbefugnisse anstelle des Arbeitge
bers oder auch Zugehörigkeit zu Stäben oder auch wissen
schaftliche Forschungsaufgaben, und jeweils in welchem 
Umfang) wird vom DGB dazu benutzt, die Zahl der leiten
den Angestellten mit allen Mitteln zu verkleinern. Vielfach 
haben die Unternehmen dem Druck bereits nachgegeben 
und sind Vereinbarungen eingegangen, wonach bis zu 50 % 
der leitenden Angestellten auf diesen Status verzichten müs

sen. Im wesentlichen wehren sich nur noch wenige Unter
nehmen gegen dieses Ansinnen. Sie sind deshalb z.T. mit 
Massenklagen überzogen worden, die vielfach noch anhän
gig sind. Eine Klärung auf parlamentarischer Ebene ist des

halb anzustreben.
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Junge Union Bayern5. Schwerbehindertengesetz

Begründung :

7

Die CSU fordert folgende Änderung des Schwerbehinderten

gesetzes :

Die berechtigte Forderung ist bereits Gegenstand des auf 

Initiative der CSU-Landesgruppe und des Diskussionskreises 
Mittelstand durch die CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Ge

setzentwurfs, der nach der 1. Lesung im Plenum des Deut
schen Bundestages und Behandlung im mitberatenden Wirt

schaftsausschuß und nun im federführenden Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung ansteht.

2. Die Bayerische Staatsregierung sowie die Bundestagsfrak

tion der CDU/CSU werden aufgefordert, in Bundesrat und 
Bundestag entsprechende Schritte zur Änderung des Schwer

behindertengesetzes zu unternehmen.

1. Der § 6 Abs. 1 ist so abzuändern, daß Ausbildungsplätze 
nicht mehr als Arbeitsplätze zur Ermittlung der Beschäf

tigungspflicht nach § 4 Abs. 1 und der Verpflichtung zur 
Ausgleichsabgabe nach § 8 Abs. 6 gewertet werden.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Ausbildungsplätze dürfen deshalb nicht als Arbeitsplätze im 

Sinne der §§ 4 und 8 gewertet werden, da diese Regelung — 

wie Stellungnahmen vermuten lassen — dazu führen kann, daß 

Betriebe um die Zahl von 16 Arbeitsplätzen nicht zu erreichen, 
deshalb keine zusätzlichen Ausbildungsplätzen zur Verfügung 

stellen.
Die Vorschrift wirkt also ausbildungshemmend.
Die dadurch bedingte Verringerung der gesetzlichen Zahl von 

Schwerbehinderten-Arbeitsplätzen ist insofern unproblema
tisch, als die Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Personen
gruppen wegen der fehlenden speziellen Arbeitsplätze im Be
reich des Handwerks und Teilen des Mittelstandes begrenzt 
ist und die Zahl der Pflichtplätze erheblich die tatsächlich 

deckbare Quote überschreitet.
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Zustimmung

8

Begründung :

Das Anliegen des Antrags wird auch vom Haus unterstützt. 
Der Wirtschafts- und Sozialpolitische Ausschuß des Bayer. 
Landtags haben sich jedoch dafür nur in der eingeschränk
ten Form ausgesprochen, daß nur für zusätzliche Ausbil
dungsplätze eine Änderung des Schwerbehindertengesetzes 

erfolgen soll.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung
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Junge Union Bayern6. Arbeitszeitordnung

Der CSU-Parteitag möge beschließen :

Begründung :

9

2. Die CSU spricht sich gegen eine Begrenzung der wöchentlich 
bzw. monatlich möglichen Überstundenzahl unter die augen

blicklich gesetzlich zugelassene Höchstzahl aus.

1. Die CSU spricht sich gegen die Herabsetzung der in der Ar
beitszeitordnung festgelegten wöchentlichen Höchstarbeits

zeit auf 40 Stunden aus.

3. Die CSU fordert die Fraktion der CDU/CSU im Deutschen 
Bundestag auf, derartigen Bestrebungen der Bundesregierung 
ihren massiven Widerstand entgegenzusetzen.

2. Eine Herabsetzung der gesetzlichen Höchstgrenzen würde 

sich zum Nachteil der Wirtschaft auswirken.
Gerade die augenblickliche Wettbewerbs- und Auslastungs
situation vieler Betriebe verlangt Flexibilitätsmöglichkei
ten bei der Personal- und Einsatzplanung.

1. Als “Arbeitsschutzrecht" setzt die AZO eine Höchstar
beitszeit (täglich, wöchentlich) sowie eine Höchstüber
stundenzahl fest, die weder durch Tarif Vereinbarung, 
Arbeitsvertrag oder faktisches Tun überschritten werden 

darf. Diese Grenzen sind u.a. zum Schutze der Arbeit
nehmer vor körperlicher Überbeanspruchung eingeführt.

Um diesen Schutz sicherzustellen, reicht die jetzige Re
gelung aus; es gibt keinen sachlich gerechtfertigten Grund, 
diese Höchstschwellen herabzusetzen, zumal durch Tarif
vereinbarungen kürzere Arbeitszeiten längst eingeführt 
sind. Eine Anpassung der gesetzlichen Regelung an die 

durch Tarifvereinbarungen gegebene Situation ist nicht 
erforderlich.

3. Erhebliche Nachteile würde sich auch für die Arbeitneh
mer ergeben.
In vielen Betrieben wird die tägliche Arbeitszeit gering
fügig verlängert um dadurch zusätzliche Freizeittage (z.B. 
wenn Donnerstag Feiertag, dann Freitag frei) zu schaffen. 
Diese sinnvolle und höchst erwünschte Regelung müßte 

bei einer Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 
40 Stunden entfallen, was einen erheblichen Nachteil für 

die Arbeitnehmer darstellen würde.
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I

Zustimm ung

10

Begründung :

In der AZO ist zwar noch eine wöchentliche Höchstar
beitszeit von 48 Stunden festgelegt; in der überwiegen
den Zahl der Tarifverträge wurde diese jedoch bereits 
bis auf 40 Stunden reduziert.

Stellungnahme des Bayerischen 

Staatsministers für Wirtschaft 

und Verkehr

Stellungnahme der CSU-Landes- 

gruppe im Deutschen Bundestag

Dieser in erster Linie in den Zuständigkeitsbereich des Staats
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung fallende Antrag 

wird von mir nachdrücklich begrüßt. Die staatliche Regelung 
der Arbeitszeit eignet sich nämlich kaum als Instrument des 
arbeitsmarktpolitischen Ausgleichs. Für den Arbeitsmarkt dürf

te eine Herabsetzung der gesetzlichen Arbeitszeit auf die in
weiten Bereichen bereits tarifvertraglich vereinbarten 40 Stun

den ohne positive Auswirkungen bleiben. Gleichzeitig würde 
eine solche Änderung des staatlichen Arbeitszeitrechts nicht 
nur einen erheblichen Eingriff in gewachsene Tarifstrukturen 

darstellen, sondern solche gesetzlichen Regelungen könnten 
auch im Gegensatz zu den tarifvertraglichen Regelungen nicht 
genügend flexibel den Bedürfnissen der Praxis angepaßt werden. 
So enthalten Tarifverträge in Ergänzung der 40-Stunden-Woche- 
Grundregel häufig Öffnungsmöglichkeiten unter bestimmten 
sachlichen und branchenspezifischen Voraussetzungen.

Stellungnahme des Bayerischen 

Staatsministers für Arbeit und 

Sozialordnung

Die begründete Forderung entspricht der Haltung der CSU- 
Landesgruppe, die die Pläne der Bundesregierung und der 
SPD/FDP-Koalition auf Änderung der Arbeitszeitordnung 
in der vom Antrag kritisierten Richtung seit ihrem Bekannt
werden bekämpft.
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Auch der in der gegenwärtigen Diskussion besonders aktu

elle Gedanken, die Überstundenzahl gesetzlich zu beschrän
ken, um so neue Arbeitsplätze zu schaffen, verdient ent
sprechend dem vorgelegten Antrag deutlichen Widerspruch. 
Dieser Gedanke geht zwar von der durchaus zutreffenden 
Beobachtung aus, daß auch in Rezessionsphasen ein beispiels
weise durch saisonale Spitzen bedingter Sockel an Mehrar
beitsstunden gegeben ist; so wurden beispielsweise 1975 je be
schäftigten Arbeitnehmer in der Gesamtwirtschaft im Durch
schnitt noch 117 Mehrarbeitsstunden geleistet, während der 
Ausfall durch Kurzarbeit und Schlechtwetter nur bei 23 
Stunden lag. Es wird jedoch gerne übersehen, daß eine ge
setzliche Begrenzung der Überstunden die Elastizität der 
Wirtschaft, insbesondere das kurzfristige Wahrnehmen uner
warteter Marktchancen, über Gebühr behindern, zu betriebs
organisatorischen Schwierigkeiten führen und neue Kosten 
verursachen würde. Im übrigen ist zu beachten, daß selbst 
dann, wenn zusätzliche Arbeitsplätze durch derartige Maß
nahmen erforderlich würden — insbesondere bei kleinen und 
mittleren Unternehmen ist dies keineswegs sicher — deren 
Besetzung wegen des in vielen Wirtschaftszweigen zu beobach
tenden Facharbeitermangels weitere Probleme aufwerfen wür
de. Auch der Sachverständigenrat lehnt in seinem jüngsten 
Gutachten eine arbeitsmarktpolitisch motivierte Senkung 
der gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeit ab. Er ist der Auf

fassung, daß eine solche Maßnahme im Bereich der Arbeits
zeitregelungen den härtesten Eingriff in die wirtschaftliche 

Betätigungsfreiheit der Arbeitnehmer darstellen würde.

H
ergestellt im

 A
rchiv für C

hristlich-S
oziale P

olitik der H
anns-S

eidel-S
tiftung - W

eitergabe nicht gestattet. R
eproduktion und V

eröffentlichung nur m
it schriftlicher G

enehm
igung des A

C
S
P

ACSP, PT19790928-4



7. Vorratslager für Energie

Begründung :
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Ursula Krone-Appuhn, MdB 
Mitglied des Parteitages

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

Die wesentlichen Energie- und Rohstoff-Bevorratungen be
finden sich im Norden der Bundesrepublik Deutschland. Aus 

strategischen und wirtschaftspolitischen Gründen, ist dieser 

Zustand auf die Dauer unerträglich. Er widerspricht dem 

Grundsatz der Disloziierung. Die Bayerische Staatsregierung 

muß aus diesem Grunde hier dringend Abhilfe schaffen.

Die Bayerische Staatsregierung wird gebetenen den nächsten 
Jahren dafür Sorge zu tragen, daß im grenzfernen Bereich 
des Freistaates Bayern ausreichende Vorratslager für Energie 
(z.B. Erdöl und Kohle) sowie für weitere lebenswichtige Roh
stoffe angelegt werden.

Im Kern entspricht d ieser Antrag Zielsetzungen, die die 
Bayerische Staatsregierung bereits seit Jahren insbesondere 
gegenüber der Bundesregierung nachdrücklich verfolgt. Die 
Staatsregierung geht dabei von dem Grundsatz aus, daß die 
Energiereserven in der Bundesrepublik Deutschland - so
weit technisch und wirtschaftlich vertretbar - regional aus
gewogen gelagert werden sollen. Bisher lagern die Reserven 
an Steinkohle und an Mineralöl bzw. Mineralölprodukten, 
die hier in erster Linie in Frage kommen, aus technischen, 

geologischen und wirtschaftlichen Gründen überwiegend in 
Nord- bzw. Nordwestdeutschland. Dies gilt insbesondere auch 
für die nationale deutsche Steinkohlenreserve in Höhe von 

10 Mio t sowie für die in Aufbau befindliche Bundesrohöl

reserve. Die Bemühungen der Staatsregierung um eine mög
lichst regional ausgewogene Lagerung dieser Reserven, die 

auch in der von Bayern maßgeblich beeinflußten Stellung
nahme des Bundesrates zur Zweiten Fortschreibung des 
Energieprogramms der Bundesregierung vom 17. Februar 

d.J. zum Ausdruck kommen, haben sich jüngst in der For
mulierung des neuen Erdölbevorratungsgesetzes niederge

schlagen. So konnte entgegen den ursprünglichen Vorstellun

gen der Bundesregierung erreicht werden, daß in § 8 dieses 
Gesetzentwurfes eine verschärfte Regelung aufgenommen 
wurde, nach der bei der Bevorratung durch den künftigen 
Erdölbevorratungsverband Vorratsraum und Vorratsbestän
de regional ausgewogen zu verteilen sind.
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"Die Bayerische Staatsregierung wird gebeten, weiter darauf 
hinzuwirken, daß die Energiereserven in der Bundesrepublik 
Deutschland, soweit technisch und wirtschaftlich durchführ
bar, regional ausgewogen gelagert werden, damit dem drin
genden Interesse Bayerns an ausreichender Versorgungssicher
heit Rechnung getragen wird."

In Hinsicht auf die vorstehenden Ausführungen schlage ich 
folgende Antragsformulierung vor :

Neben der Kohle- und Erdölbevorratung kommt eine staat
liche Energiereserve vor allem bei Uran in Betracht. Eine sol
che — allerdings noch relativ unbedeutende — Uranreserve 
ist bereits vorhanden. Die Bayerische Staatsregierung wird 
darauf drängen, daß diese Bundesreserve erweitert und — so
weit möglich — regional ausgewogen gelagert wird. Zu be
rücksichtigen ist hierbei aber, daß in der primär marktwirt
schaftlich orientierten deutschen Energiewirtschaft die Vor
ratshaltung von Energieträgern vor allem eine Aufgabe der 
Unternehmen ist. Der Staat sollte insoweit nur ergänzend 
tätig werden.

Die Frage der Anlegung sonstiger staatlicher Vorratslager 
für mineralische Rohstoffe wirft dagegen grundsätzliche Pro
bleme auf. Es besteht insbesondere die Gefahr einer dirigisti
schen Einflußnahme auf die bisher in der Bundesrepublik 

Deutschland ausschließlich privatwirtschaftlich organisierte 
Rohstoffwirtschaft. Außerdem wäre eine wirkungsvolle Ab
sicherung von längeren Versorgungsengpässen mit einem 
enormen Mittelaufwand verbunden, der kaum zu realisieren 
wäre (Rohstoffimporte 1973 für 8,4 Mrd DM). Bisher bestehen 
in der Bundesrepublik Deutschland keine über die betriebs

wirtschaftliche Bevorratung hinausgehende Rohstofflager. Im 
übrigen sollte Bayern nicht für sich isoliert betrachtet werden, 
da es eng in die übrige Rohstoffwirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland integriert ist. Wirkungsvoller als staatliche Roh
stofflager wäre eine Erhöhung der betrieblichen Rohstoffbe
vorratung zur Überwindung kurzfristiger Engpässe. Dies könn
te durch steuerliche Anreize erreicht werden.

Etwas problematisch scheint mir die Einschränkung in der An
tragsformulierung auf den "grenzfernen Bereich". Dieser Aus
druck könnte aus der Sicht der strukturschwachen Gebiete auf 
Bedenken stoßen und sollte deshalb entfallen.
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8. Österr. Straßenverkehrsabgabe

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

14

2/3 des bayerischen Agrarexports gehen nach Italien. Die 

österreichische Transitsteuer gefährdet damit die Konkur
renzfähigkeit bayerischer Produkte und somit Arbeitsplätze 

in der Land- und Ernährungswirtschaft.
Sie stellt eine Wettbewerbsverzerrung auf dem italienischen 

Markt, vor allem gegenüber anderen EG-Ländern, dar.

Die CSU-Landesgruppe wird gebeten, die Bundesregierung 
aufzufordern, dafür zu sorgen, daß die für die Benützung 
der österreichischen Straßen geplante Transitsteuer aufge
hoben bzw. ihre Auswirkungen auf den bayerischen Agrar
export, vor allen Dingen nach Italien, durch nationale Maß
nahmen ausgeglichen werden.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Arbeitsgemeinschaft "Land
wirtschaft” der CSU

Die CSU-Landesgruppe hat mit mündlichen Anfragen an 
die Bundesregierung und im Wirtschaftsausschuß wie im 
Verkehrsausschuß die durch die Einführung einer Straßen
verkehrsabgabe für Lastkraftwagen in Österreich die auf
geworfene Problematik bereits aufgegriffen und wird ihr 
mit Nachdruck weiter nachgehen.
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9. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

Zustimm ung

Zustimm ung

15

Begründung :

Dadurch kann eine höhere Zahl von Ausbildungsbewerbern 
vermittelt werden.

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

Stellungnahme der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung

Diesen Antrag begrüße ich nachdrücklich, da ich der Auf*- 
fassung bin,daß — neben den von den Kammern der gewerb
lichen Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung laufend durch
geführten Aufklärungsaktionen - ein Meldekartensystem 
dazu beitragen könnte, Mehrfachbelegungen von Ausbil
dungsplätzen zu vermeiden. Die federführende Zuständig
keit liegt allerdings insoweit beim Arbeitsministerium, das 
meines Wissens beabsichtigt, die Angelegenheit wegen vom 
Kultusministerium erhobener Bedenken noch vor der Som
merpause dem M insterrat zur Entscheidung vorzulegen. Im 
Falle einer Zustimmung könnte mit einer Einführung der 
Meldekarte für das Schuljahr 1979/80 gerechnet werden.

Die Bayer. Staatsregierung wird aufgefordert, Initiativen zu 

entwickeln, durch die Mehrfachbelegungen von Ausbildungs
plätzen vermieden werden. Es sollte den Ausbildungsbetrie
ben durch entsprechende Maßnahmen kein größerer zusätz
licher Verwaltungsaufwand entstehen. Es ist zu prüfen, ob 

schon eine verstärkte Aufklärung bei den Bewerbern und den 
Betrieben oder erst Meldekarten bzw. andere Systeme eine 
Abhilfe schaffen. Die Initiativen sollten rechtzeitig für das 
Ausbildungsjahr 1979/80 ergriffen werden.
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Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Unterricht 
und Kultus

In verschiedenen Ländern der Bundesrepublik wurde die 

sog. "Meldekarte" erprobt. Da die Betriebe nicht verpflich
tet werden können, die Meldekarte zu verwenden, haben 

sich nur ca. 60 % der Betriebe beteiligt. U nter diesem Ge
sichtspunkt muß man sich fragen, ob sich der finanzielle 
Aufwand für die Einführung der Meldekarte (ca. 60.000.-DM) 

tatsächlich lohnt.

Die Angelegenheit wurde mit allen beteiligten bayerischen 

Ministerien verschiedentlich erörtert. Sie sind — mit Aus
nahme des Kultusministeriums — der Auffassung, daß die 
Anmeldekarte aus "politischen Gründen" eingeführt werden 

solle.

Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen kann der Be

schlußvorlage zugestimmt werden.
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10. Ausbildungsplätze für Behinderte Junge Union Bayern

Der Parteitag möge beschließen :

Zustimm ung

17

Die Bayer. Staatsregierung und Bundesregierung sind aufge

rufen, verstärkt Ausbildungsplätze zu schaffen, insbesondere 
auch für behinderte Jugendliche.

Der öffentliche Dienst sollte in erhöhtem Maße beispielhaft 
vorangehen und auch über den eigenen Bedarf hinaus ausbil - 
den, sofern es sich um Berufe handelt, für die der Staat kein 
Nachfragemonopol hat.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

Begründung :

Durch das Bayer. Ausbildungsförderungsprogramm für 

Sonderschulabgänger und lernbehinderte Jugendliche 

bereits weitgehend erfüllt.

Zu diesem - in erster Linie den Zuständigkeitsbereich des 
Staatsministeriums der Finanzen betreffenden — Antrag darf 

ich darauf hinweisen, daß die Staatsregierung auch insoweit 

schon tätig geworden ist. Entsprechend dem Ministerratsbe
schluß vom 21. Juni 1977 "Ausbildungsstellenmarkt - Pro
grammfortschreibung 77" werden die Ausbildungsstellen im 

staatlichen Bereich für eine Ausbildung nach dem Berufsbil
dungsgesetz (nicht verwaltungstypische Berufe) um 10 % er
höht. Die Ausbildungsplätze im staatlichen Bereich für nicht

ärztliche Heilberufe werden um über 25 % erhöht. Entspre

chend diesem Beschluß wird sich die Staatsregierung auch 
weiterhin intensiv bemühen, im staatlichen Bereich und im 
Bereich der Unternehmen, an denen der Staat kapitalmäßig 
beteiligt ist, die Zahl der Auszubildenden für Berufe zu er
höhen, die auch außerhalb des öffentlichen Dienstes ausge

übt werden können.

Im übrigen gewährt der Freistaat Bayern für die Gewinnung 
von zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten 

für Sonderschüler und Jugendliche mit einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um wenigstens 50 v.H. Ausbildungsbetrie
ben Zuschüsse in Höhe von jährlich 5.000.- DM.

Gegen die vorgeschlagene Antragslormulierung bestehen 

keine Einwände.
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11. Berufsausbildung

Der Parteitag möge beschließen :

1.

2.

3.

Begründung :

18

Auch in der Berufsausbildung muß das Vertrauen der Wirtschaft 
in die Politik endlich wieder hergestellt werden. Die permanente 

Reformdiskussion der vergangenen Jahre und die fortgesetzte An
drohung einer Ausbildungsabgabe haben die Ausbildungsbereit
schaft der Betriebe genau so belastet wie eine Vielzahl sachfrem
der, vom Mißtrauen gegen die Wirtschaft und die Ausbilder dik
tierter gesetzlicher Auflagen. Durch diese Auflagen ist darüber 

hinaus die Ausbildungsfähigkeit der Betriebe in zum Teil unver
antwortlicher Weise beeinträchtigt worden.

ein Gesetzentwurf zur zeitlich begrenzten finan

ziellen Förderung von Berufsausbildungsverhältnis
sen eingebracht wird.

eine Revision ausbildungshemmender Gesetze und 
Verordnungen in die Wege geleitet und

Sowohl im Hinblick auf die anderen Bereiche unseres Bildungs
wesens als auch im internationalen Vergleich hat sich das duale 

System der Berufsausbildung hervorragend bewährt. Noch im 

laufenden Jahr konnte die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 

auch ohne staatliche Eingriffe beträchtlich gesteigert werden.

Dr. Fritz Zimmermann, MdB 
Dr. Albert Probst, MdB 

Albert Schedl, MdB

das duale System der Berufsausbildung gesichert 
und auf der Grundlage des von der CDU/CSU-Bun- 

destagsfraktion eingebrachten Gesetzentwurfes zur 
Änderung des Berufsbildungsgesetzes ausgebaut,

Die CSU-Landesgruppe und die Bayerische Staatsregierung 
werden aufgefordert, im Bundestag und Bundesrat verstärkt 
darauf hinzuwirken, daß

Die CSU setzt sich daher mit Nachdruck für eine nüchterne vor
urteilsfreie Überprüfung aller die Berufsausbildung hemmender 

Vorschriften ein. Die von der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 

Bundestages im "Programm zur Sicherung und Weiterentwicklung 

des A usbildungsplatzangeboles und zur Verbreiterung der A rbeits-

Die bis 1982 ansteigenden Schulabgängerzahlen stellen jedoch 

unser Bildungs- und Beschäftigungssystem vor eine harte Be
währungsprobe. In dieser kritischen Phase werden nur dann ge
nügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, wenn die Be
triebe kurzfristig über ihren eigenen Bedarf hinaus ausbilden. 
Die Ausbildungsbereitschaft und Ausbildungsfähigkeit unserer 

Betriebe müssen daher im öffentlichen Interesse mit marktkon
formen Mitteln gefördert werden. Auf keinen Fall dürfen die von 

den geburtenstarken Jahrgängen vorübergehend ausgelösten 

Schwierigkeiten zum Vorwand genommen werden, um das duale 

System der Berufsbildung mit sachfremden Auflagen aus den 
Angeln zu heben.
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Der Antrag gibt die Position der CSU-Landesgruppe zu aktu
ellen Fragen der Berufsbildung wieder. Er betont insbesondere 

die hervorragende Bedeutung des dualen Systems der Berufs

ausbildung und zeigt notwendige Schritte zur Förderung der 

Berufsausbildung auf. Die CSU-Landesgruppe wird weiterhin 

nachhaltig um die Realisierung bemüht sein.

Die durch ein solches Gesetz entstandenen Steuerausfälle halten 

sich im Rahmen der Aufwendungen, die der Vollzug des "Aus
bildungsplatz-Förderungsgesetzes'' infolge Steuerausfällen, Ver
waltungskosten und Eigenbelastung der öffentlichen Hände für 

die Gebietskörperschaften mit sich brächte. Im Gegensatz zum 

“Ausbildungsplatz-Förderungsgesetz’' vermeidet eine solche Re
gelung aber die für das Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot 
schädliche Mehrbelastung der Wirtschaft und bietet einer aufge
blähten Bürokratie vor allem keine Handhabe dafür, die Ausbil
dungsentscheidungen der Betriebe durch finanziellen Druck be
liebig manipulieren zu können.

Stellungnahme der CSU-Landes
gruppe Im Deutschen Bundestag

Als Alternative zum "Ausbildungsplatz-Förderungsgesetz'’ der 

Bundesregierung, gegen das die Bayerische Staatsregierung mit 
guten Gründen Verfassungsklage eingelegt hat, wird die CSU 

unter anderem einen Gesetzentwurf zur zeitlich begrenzten 

finanziellen Förderung von Berufsausbildungsverhältnissen vor
legen. Ziel dieser Gesetzesvorlage ist es, die Ausbildungsbetriebe 

in der Zeit, in der die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen den 

Bedarf der Wirtschaft übersteigt, durch ein leicht handhabbares, 
unbürokratisches, schnell wirksames und systemkonformes steuer
liches Verfahren finanziell zu entlasten. Die steuerliche Förde
rung ist deshalb auf das Ende des Jahres 1982, in dem die Spitze 

des “Schülerberges’’ überschritten ist, zu befristen.

möglichkeiten für Jugendliche’’ vorgeschlagenen Maßnahmen müs
sen endlich verwirklicht werden. Darüber hinaus appelliert die 

CSU an die Tarifpartner, die Höhe der Ausbildungsvergütung auch 

im Zusammenhang mit der Ausbildungsbereitschaft und den Aus
bildungsmöglichkeiten der Betriebe zu sehen.

Verstärkte Aufmerksamkeit ist den Hauptschülern ohne Abschluß 

und den Sonderschülern zu widmen, deren besondere Probleme 

von denjenigen Bildungsideologen, die einseitig auf eine Vermeh
rung der Abiturientenzahlen ausgerichtet waren, bisher über
haupt nicht beachtet wurden. Für diese jungen Menschen sind 

Bildungsgänge im beruflichen Bereich zu schaffen, die ihren 

praktischen Fähigkeiten Rechnung tragen. Jegliche Diskrimi
nierung praktischer Berufe muß endlich aufhören !

H
ergestellt im

 A
rchiv für C

hristlich-S
oziale P

olitik der H
anns-S

eidel-S
tiftung - W

eitergabe nicht gestattet. R
eproduktion und V

eröffentlichung nur m
it schriftlicher G

enehm
igung des A

C
S
P

ACSP, PT19790928-4



12. Der Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

Begründung :

20

Aus der Fülle der u.a. beim Hearing der CSU-Landtagsfrak
tion vorgebrachten Argumente gegen die verpflichtende Ein
führung des Berufsgrundschuljahres/Berufsgrundbildungsjah- 
res (BGS/BGB) sollen nur folgende angeführt werden.

1. Die augenblickliche Einteilung der Berufsfelder und die 

Schwerpunktbildung zwingen zu einer starken Nivellierung 

der Lerninhalte in den einzelnen Berufsfeldern. Dadurch 

können die im ersten Jahr der Ausbildung geforderten Lern
ziele nicht erreicht werden und müssen zumindest teilweise 

in der Fachbildung nachgeholt werden. Dazu reicht aber 

die 2-jährige Fachbildung nicht aus, was, da nach dem Be
rufsbildungsgesetz die Betriebe die letzte Verantwortung 

für das Ergebnis der Ausbildung tragen, sich eher ausbildungs
platzverhindernd als — wie beabsichtigt — ausbildungsfördernd 
auswirken kann.

7. Es muß für alle, die das Berufsgrundschuljahr machen, 
die Gewähr gegeben sein, daß sie einen Arbeitsplatz be
kommen, in dem sie ihre praktische Ausbildung fortset
zen können.

5. Die Bayer. Staatsregierung wird gebeten, beim Bundes
minister für Wirtschaft darauf hinzuwirken, daß die An
rechnung des Berufsgrundbildungsjahres in bestimmten 
Berufsfeldern oder Berufen reduziert werden kann.

6. Die CSU fordert die Staatsregierung auf, kommunale In
vestitionen nach den Grundsätzen des kommunalen Fi
nanzausgleichs bis zu 80 % zu fördern.

4. Nach Auffassung der CSU muß in den nächsten Jahren 

dem Ausbau des bestehenden Berufsschulwesens in jeder 
Hinsicht Vorrangigkeit vor der Einführung neuer Rege
lungen eingeräumt werden.

3. Die Bayer. Staatsregierung wird aufgefordert, alle Mög
lichkeiten zur Überführung der Durchführung des Berufs- 

grundschuljahres/Berufsgrundbildungsjahres in Einrich
tungen der Wirtschaft zu prüfen und ggfs. zu realisieren.

1. Die Fraktion der CSU im Bayer. Landtag und die Bayer. 
Staatsregierung werden aufgefordert, das Berufsgrund
schuljahr bzw. das Berufsgrundbildungsjahr nicht als 
verpflichtendes erstes Jahr der Berufsausbildung für Lehr
berufe nach dem Berufsbildungsgesetz einzuführen.

2. Das Berufsgrundschuljahr bzw. das Berufsgrundbildungs
jahr sollten statt dessen nur für Berufe angeboten werden, 
in denen alle Voraussetzungen (Berufsfeldeinteilung usw.) 
gegeben sind bzw. geschaffen werden können, um alle im 

ersten Jahr der Berufsausbildung erforderlichen Lernin
halte vermitteln zu können. Dies muß in enger Abstim

mung mit den betroffenen Wirtschaftszweigen erfolgen.
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Empfehlung : keine, da erledigt.
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Begründung :

Der Bayer. Landtag hat das Gesetz zur Reform de' 
Berufsbildung am 28.6.1978 beschlossen.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung

4. Es entspricht einem Grundprinzip konservativer Politik, 
neue Regelungen nur dann einzuführen, wenn sie eine 
Verbesserung der augenblicklichen Situation bringen 

oder wenn die gegebenen Regelungen zur Erreichung des 

anzustrebenden Ziels nicht ausreichen. Die verpflichten
de Einführung des BGS/BGB widerspricht diesen Prinzi

pien.

2. Aus der Einführung als Pflichtschuljahr ergibt sich für 

den Schüler das Recht in ein BGS/BGB nach seiner Wahl 
gehen zu können ohne Rücksicht auf die Möglichkeit, 
in einem Beruf des Berufsfeldes auch später eine Lehr
stelle finden zu können. Die deutlich seit Jahren erkenn
baren Trends in den Berufswünschen von Schulern lassen 

hier mit Sicherheit eine ganz erhebliche Überproduktion 

von Berufsgrundschülern in einigen wenigen, sog. attrak
tiven Berufsfeldern erwarten, die letztlich wegen nicht
vorhandener Ausbildungsplätze für die Fachbildung kei
nen Lehrplatz in ihrem angestrebten Lehrberuf erhalten 

können.

Seitens des Staates ist dieser Gefahr der Überproduktion 

nur durch die Einführung des Numerus clausus an der Be
rufsschule und damit in einer Pflichtschule zu begeg
nen. Dies aber wäre ein bildungspolitisches Armutszeug
nis für die CSU. Für die Betroffenen ergäbe sich daraus 

die Konsequenz, entweder einen Beruf zu ergreifen, in 

welchem das BGS/BGB nicht Pflicht ist oder das BGS/ 
BGB in einem anderen Berufsfeld nochmals zu wieder
holen (Verpflichtung zur Anrechnung).

3. Gerade die CSU ist seit Beginn der Diskussion über die 

berufliche Bildung massiv allen Bestrebungen entgegen
getreten, das duale System herkömmlicher Art in Rich- 
tund Verschulung, Verstaatlichung oder stärkerer staat

licher Einflußnahme zu verändern. Diese richtige Haltung 

war stichhaltig und sachlich sowie ordnungspolitisch be
gründet. Die verpflichtende Einführung des BGS/BGB 

stößt auf erhebliche sachliche Bedenken, ist aber vor al
lem auch ein ordnungspolitischer Fehler; die CSU verläßt 
ihren bisher eingehaltenen richtigen Weg in diesem Be

reich.
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Zu Nr. 2 und 3 : Zustimmung.

Zu Nr. 4 : Zustimmung in folgender Fassung :

Begründung :

Zu Nr. 5 : Zustimmung in folgender Fassung :

Zu Nr. 6 : Zustimmung in folgender Fassung :

Zu Nr. 7 : Zustimmung in folgender Fassung :

Zu Ziff. 1 bis 4
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Der Antrag m üßte in H insicht auf den einschlägigen Gesetzes
beschluß des Landtags vom 28. Juni 1978 wohl aktualisiert 

werden. Das Änderungsgesetz sieht bekanntlich vor, die be
rufliche Grundbildung im Unterricht der Grundstufe der Be
rufsschule durch Rechtsverordnung schrittweise sektoral und 
regional nach Maßgabe der fachlichen und regionalen Erforder
nisse und der baulichen, organisatorischen und personellen 
Voraussetzungen, insbesondere vorhandener Einrichtungen, ein 
zuführen (Art. 71 Abs. 2). Nach gleichen Gesichtspunkten soll 
auch geregelt werden, ob die berufliche Grundbildung im Voll
zeitunterricht (Berufsgrundschuljahr) oder im Teilzeitunterricht 
(kooperatives Berufsgrundbildungsjahr) bewirkt werden soll.

Der Ausbau des allgemeinbildenden Schulwesens ist in 

einem Maße abgeschlossen, daß dem beruflichen Schul
wesen die erforderliche Priorität eingeräumt werden kann. 
Die beschlossene Novelle zum Berufsschulgesetz zeichnet 
die Entwicklung ab; das duale System bleibt gewährleistet.

"Nach Auffassung der CSU muß in den nächsten Jahren 
dem Ausbau des Berufsschulwesens in jeder Hinsicht 

Vorrangigkeit eingeräumt werden".

"Die Bayerische Staatsregierung wird gebeten, beim Bun
desminister für Wirtschaft darauf hinzuwirken,daß die An
rechnungsverordnungen baldmöglichst verabschiedet wer
den und daß dabei sichergestellt wird, daß die praktische 
Berufsausbildung in der bisherigen Qualität gewährleistet 
bleibt."

"D ie Staatsregierung wird aufgefordert, m it der Wirtschäft 
dahingehend zusammenzuwirken, daß alle Absolventen des 
Berufsgrundschuljahres nach Möglichkeit einen Arbeits
platz erhalten, in dem sie ihre praktische Ausbildung fort
setzen können."

"Die CSU fordert die Staatsregierung auf, kommunale Be
rufsschulbau-Investitionen nach den Grundsätzen des kom
munalen Finanzausgleichs bis zu 80 % zu fördern."

Stellungnahme der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Wirtschaft 

und Verkehr

Zu Nr. 1 : Dieser Punkt ist durch die Verabschiedung der 
Novelle zum Berufsschulgesetz überholt. Es ist darauf 
hinzuweisen, daß eine Anzahl von Splitterberufen von ■ 
der beruflichen Grundbildung ausgenommen bleibt. Bis 
zur allgemeinen Einführung des Berufsgrundbildungsjah

res werden bis zu 10 Jahren verstreichen.
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Die Rechtsverordnung ist vom Staatsministerium für Unterricht 

und Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft und Ver
kehr sowie im Benehmen mit den anderen zuständigen Fach
ministerien und den Landesorganisationen und der Fachverbän
de und der für die Berufsbildung zuständigen Stellen zu erlassen.

Das in Ziff. 5 zum Ausdruck kommende Anliegen dürfte da

mit weitgehend erledigt sein.

Zu Ziff. 5

Voraussetzung für eine volle Anrechnung des Berufsgrund

schuljahres auf die gesamte Ausbildungszeit ist eine ausrei
chende Zahl an Berufsfeldern und Schwerpunkten. Der Ent
wurf der Neufassung einer Berufsgrundbildungsjahr-Anrech

nungs-Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft mit 1 3 
Berufsfeldern und 15 Schwerpunkten sowie der Erhöhung des 
fachpraktischen Anteils am Unterricht wird die bisherige Re
gelung von 1972 mit nur 1 1 Berufsfeldern verbessern. Auf 
weitere Erleichterungen zielen Änderungsanträge seitens der 
unionsregierten Länder, die insbesondere auf eine halbjähr
liche Anrechnung bei bestimmten zweijährigen und drei
jährigen Ausbildungsberufen sowie bei Schwerpunktwechs
lern innerhalb eines Berufsfeldes abzielen. Diese Anträge 
waren im Wirtschaftsausschuß des Bundesrates bereits er
folgreich; das Plenum des Bundesrates wird darüber am Frei

tag, den 7. Juli, Beschluß fassen.

Alle Maßnahmen erfolgen also in enger Abstimmung mit der 
Wirtschaft und unter Berücksichtigung der vorhandenen Ein

richtungen der Wirtschaft. Das Erfordernis, die Neuregelungen 
im Einvernehmen bzw. im Benehmen mit den Beteiligten zu 

treffen, darf allerdings nicht dahingehend mißdeutet werden, 
daß keine Einführung der beruflichen Grundbildung erfolge, so

weit eine Einigung der Beteiligten nicht erreicht werden kann. 
Denn man muß es wohl als verbindlichen Auftrag des Gesetz
gebers interpretieren, daß die berufliche Grundbildung schritt
weise sektoral und regional eingeführt werden soll, sofern es 
sich nicht um anerkannte Ausbildungsberufe handelt, die kei
nem Berufsfeld zuzuordnen sind ("Monoberufe" Art. 1 Abs.2 
Ziff. 2). Auch der Ausbau des bestehenden Berufsschulwesens 

muß an den Entscheidungen orientiert werden, die in Ver
bindung mit der schrittweisen sektoralen und regionalen Ein

führung des Berufsgrundbildungsjahres zu treffen sind.

Zu Ziff. 7

Die hier angedeutete Gefahr einer "Überproduktion" von 
Berufsgrundschülern in einigen wenigen attraktiven Berufen, 

in denen dann im zweiten und dritten Ausbildungsjahr nicht 

genügend Ausbildungsplätze vorhanden wären, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Nach den Vorstellungen des Kultusmini

steriums sollen deshalb nur solche Schüler in das Berufsgrund
schuljahr aufgenommen werden, die die Zusage eines Betrie

bes auf Übernahme nach erfolgreichem Abschluß des Berufs
grundschuljahres nachweisen können. Allerdings dürfte eine 
derartige Begrenzung des Angebots im Berufsgrundschuljahr, 

die faktisch einem "numerus clausus" nahekommt, verfas
sungsrechtlich nicht ganz unproblematisch sein.
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Zu 2.

Die Einführung der beruflichen Grundbildung hängt grund
sätzlich nicht allein vom Landesgesetzgeber ab. Auch die Zu
ständigkeit des Bundes ist berührt, was sich z.B. im Erlaß der 
Ausbildungsordnungen und in der Berufsgrundbildungsjahr- 
Anrechnungsverordnung dokumentiert. Berufliche Grundbil

dung wird in Bayern jedenfalls nur in den Berufsfeldern und 
Berufsfeldschwerpunkten eingeführt, in denen alle dazu not

wendigen Voraussetzungen — sowohI auf Bundes-wie auch auf 
Landesseite — gegeben sind. Dem Antrag kann insoweit zuge

stimmt werden.

Zu 4.

Nach den außerordentlichen Investitionen der vergangenen 
Jahre für den Aufbau der allgemeinbildenden Sch ulen und ins

besondere der Hochschulen steht nunmehr ein Ausbau der be
ruflichen Schulen im Vordergrund. Unter diesem Aspekt kann 
Ziff. 4 des Antrags in folgender Fassung zugestimmt werden: 

"Nach Auffassung der CSU muß in den nächsten Jahren dem 
Ausbau des Berufsschulwesens Vorrangigkeit eingeräumt wer

den ."

Stellungnahme des Bayerischen 

Staatsministers für Unterricht 

und Kultus

Zu 5.

Die Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnung für die 

gewerblichen Berufe ist im Entwurf fertiggestellt. Der Bundes

rat wird sich am 7. Juli 1978 zum Entwurf dieser Verordnung 
äußern. In allen anderen Bereichen — beispielsweise Landwirt
schaft und öffentlicher Dienst usw. — stehen Anrechnungsver
ordnungen noch aus. Hier kommt es darauf an, daß der Bund 
alsbald die erforderlichen Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs

verordnungen erläßt. Dabei ist jedenfalls Wert darauf zu legen, 
daß die praktische Berufsausbildung in der bisherigen Qualität

Zu 1.

Durch das am 28.Juni 1978 im Landtag verabschiedete Ge
setz zur Änderung des Gesetzes über das berufliche Schul
wesen wurde das Berufsgrundbildungsjahr eingeführt. Es 
wird in den beiden Formen des Berufsgrundbildungsjahres 
in kooperativer Form und des Berufsgrundschuljahres reali

siert werden.
Ziff. 1 des Antrags ist durch dieses Gesetz überholt.

Zu 3.

Der Unterschied zwischen beiden Formen der beruflichen 
Grundbildung ist in erster Linie ein organisatorischer: Im Be
rufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form wird der fachprak

tische U nterricht von den Betrieben, beispielsweise in überbe
trieblichen Werkstätten, erteilt. Beim Berufsgrundschuljahr über
nimmt die Schule auch den fachpraktischen Unterricht. Bei der 
Durchführung des Berufsgrundbildungsjahres in kooperativer 
Form werden jedenfalls Einrichtungen der Wirtschaft von die
ser zur Durchführung des fachpraktischen Unterrichts bereitge
stellt werden müssen. Bei der Durchführung des fachpraktischen 
Unterrichts im Berufsgrundschuljahr durch die Schule wird zu 
prüfen sein, ob gegebenenfalls geeignete vorhandene Einrichtun
gen herangezogen werden können. Unter diesem Aspekt kann 

auch der Ziff. 3 des Antrags zugestimmt werden.
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erhalten bleibt. Der kulturpolitische Arbeitskreis der CSU im 
Bayer. Landtag hat daher der Ziff. 5 des Antrags in folgender 

Fassung zugestimmt :

"Die Bayerische Staatsregierung wird gebeten, beim Bund 
darauf h inzuwirken, daß bald alle Anrechnungsverordnungen 

erlassen werden, und daß die praktische Berufsausbildung in 

der bisherigen Qualität jedenfalls erhalten bleibt."

Zu 6.

Bereits nach der bisherigen Übung und nach den bestehenden 
Gesetzesvorschriften können Zuschüsse in Höhe bis zu 80 % ge
geben werden. Dem Antrag kann daher in folgender Fassung zu

gestimmt werden :

"Die CSU fordert die Staatsregierung auf, kommunale Berufs
schulbau-Investitionen nach den Grundsätzen des kommunalen 
Finanzausgleichs bis zu 80 % zu fördern."

Zu 7.

Schon jetzt wird darauf hingewirkt, daß die Wirtschaft für alle 
Schüler, die das Berufsgrundschuljahr besuchen, einen Ausbil
dungsplatz nach erfolgreichem Abschluß des Berufsgrundschul
jahres zur Verfügung stellt, so daß ein nahtloser Übergang zur 
Fachstufe gewährleistet ist. Allerdings ist es rechtlich nicht mög
lich (Art. 12 GG I), zwingend vorzuschreiben, daß in das Berufs
grundschuljahr nur aufgenommen werden darf, wer einen Aus
bildungsplatz für die Zeit der Fach stufe nachweisen kann. 
Der Ziff. 7 kann daher nur in folgender Fassung zugestimmt 

werden :

"Die Bayerische Staatsregierung wird daher gebeten, mit der 
Wirtschaft dahingehend zusammenzuwirken, daß für alle Berufs
grundschuljahrabsolventen nach Möglichkeit ein Ausbildungsplatz 

zur Verfügung gestellt wird."
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Der Parteiausschuß möge beschließen :

Der bayerische Gesetzgeber hat im Rahmen der Änderung 
des Berufsschulgesetzes die Berufsgrundbildung beschlossen. 
Der CSU-Parteiausschuß betrachtet folgende Gesichtspunkte 
beim Vollzug des Gesetzes als unabdingbar.

2. Voraussetzung dafür ist eine Gestaltung der Anrechnungs
verordnung und der Ausbildungspläne für den theoretischen 
und praktischen Teil der beruflichen Grundbildung so, daß 

nicht nur Großbetriebe, sondern auch nach Möglichkeit 
mittlere und kleinere Betriebe zur Durchführung des prak
tischen Teils der beruflichen Grundbildung in der Lage und 

auch bereit sind.

3. Entsprechend der von den unionsregierten Ländern im Bun
desrat am 7. Juli 1978 durchgesetzen Entschließung darf die 

schulische Form nur eingeführt werden, wenn den Absolven

ten des Berufsgrundschuljahres eine anschließende Fachaus
bildung im dualen System garantiert werden kann.

1. Der Vorrang des Berufsgrundbildungsjahres vor dem Be
rufsgrundschuljahr (des kooperativen Modells vor dem 
schulischen) kann nicht nur in der Theorie behauptet, son
dern muß auch in der Praxis durchgesetzt werden.
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Junge Union Bayern13.

Zustimm ung

Zustimmung in folgender Fassung :

Begründung :

*
27

Begründung :

Es besteht gegenwärtig keine bildungspolitische Notwen
digkeit. Des weiteren würde ein 10. Pflichtschuljahr er
hebliche Kosten verursachen.

Die in der Novelle zum Berufsschulgesetz verankerte Ein
führung des Berufsgrundbildungsjahres sieht auch dessen 

Verwirklichung in der schulischen Form vor.

"Die CSU spricht sich gegen die Einführung eines 10. allge
meinbildenden Pflichtschuljahres aus. Weder bildungspoli
tische Gesichtspunkte noch sich daraus ergebende beschäf
tigungspolitische Nebenwirkungen rechtfertigen die Ein

führung eines solchen 1 0. Schuljahres."

Die CSU spricht sich gegen die Einführung eines 10. 
Pflichtschuljahres an der Haupt- oder Berufsschule aus. 
Weder bildungspolitische Gesichtspunkte noch sich 
daraus ergebende Beschäftigungspolitische Nebenwir
kungen rechtfertigen die Einführung eines solchen 10. 
Schuljahres. Die Realisierung des Berufsgrundschuljahres, 
darf sich nicht zu einem zusätzlichen Pflichtbildungs

jahr entwickeln.

Stellungnahme der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung
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Im Hinblick auf die Erfahrungen, die mit dem 9. Volksschuljahr 

gemacht wurden (Schulmüdigkeit der Schüler usw.), kommt es 
entscheidend darauf an, die von einigen Ländern aber wohl auch 
vom Bund an gestrebte Einführung eines 10. Volksschuljahres zu 
verhindern. Soweit wird der Beschlußantrag sehr begrüßt.

Das Gesetz zur Einführung der beruflichen Grundbildung ist im 
Zusammenhang mit dem Schulpflichtgesetz zu sehen. Dort ist 
festgelegt, daß die Schulpflicht grundsätzlich 12 Jahre dauert 
(Art. 1 Abs. 2 Schulpflichtgesetz). Die auf der Volksschule auf
bauende Berufsschulpflicht beginnt dabei am 1 . August des Jah
res, in dem die Volksschulpflicht endet (Art. 11 Schulpflichtge
setz). An dieser Rechtslage wird durch das Gesetz zur Einfüh
rung der beruflichen Grundbildung nichts geändert.

Im übrigen stellt das Gesetz zur Einführung der beruflichen 
Grundbildung nicht auf ein Vollzeitschuljahr ab. Das 1. Jahr 

der Berufsschule wird künftig organisatorisch unterschiedlich 
gestaltet sein, je nachdem, wie die Verhandlungen mit der Wirt- 
schaft zur Einführung der beruflichen Grundbildung ausfallen. 

Das Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form als der einen 

Form des ersten Jahres der Ausbildung wird jedenfalls kein 

Vollzeitschuljahr sein.
Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen kann dem Antrag 
in folgender Fassung zugestimmt werden :

"Die CSU spricht sich gegen die Einführung eines 10. allge
meinbildenden Pflichtschuljahres an den Volksschulen aus. 
Weder bildungspolitische Gesichtspunkte noch sich daraus er
gebende beschäftigungspolitische Nebenwirkungen rechtferti
gen die Einführung eines solchen 1 0. Schuljahres".

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht 
und Kultus
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Zustimm ung
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Die Landesgruppe der CSU im Bundestag wird aufgefor

dert, die Tätigkeit des Bundesinstitutes für Berufsbildung 

mit den ihr zur Verfügung stehenden M itteln überprüfen 

zu.lassen :

Begründung :

Gefahr der Zentralisierung und Ideologisierung des be
ruflichen Bildungswesens.

4. Wie werden beim BIB kritische Bewertungen und negati
ve Ergebnisse von Modellversuchen behandelt ?

1. Inwieweit wird durch Modellversuche und die Art der 
Auswertung das gewünschte Ergebnis (Verschulung 
der beruflichen Bildung) bereits präjudiziert ?

5. Es ist zu prüfen, ob nach den bisherigen Erfahrungen der 
Fortbestand des BIB noch notwendig ist.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Stellungnahme der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag

Zustimmung in folgender Fassung :

"Die Landesgruppe der CSU im Bundestag wird aufgefor
dert, mit allen ihren Möglichkeiten darauf hinzuwirken, daß 
die Kompetenz der Länder in der Frage der beruflichen Bil
dung (schulischer Teil) voll gewahrt bleibt. Dabei ist insbe
sondere darauf zu achten, daß das Bund es Institut für Berufs
bildung bei der Abstimmung der Ausbildungsordnungen und 

Rahmenlehrpläne die Kulturhoheit der Länder wahrt. Im 

einzelnen sind folgende Fragen zu überprüfen.

(Punkte 1 mit 5 bieiben unverändert)".

Die CSU -Landesgruppe befürwortet das Anliegen. Da mehre
re Vertreter der Bayerischen Staatsregierung als M itgIje
der in Beratungsgremien des Bundesinstituts für Berufs
bildung tätig sind, sollte die Prüfung in erster Linie von 
der Bayerischen Staatsregierung vorgenommen werden.
Die CSU-Landesgruppe wird sie dabei mit den ihr zur Ver
fügung stehenden parlamentarischen Mitteln unterstützen.

2. Nach welchen Kriterien und durch welche Instanzen wer
den die beantragenden Schulträger ausgewählt ?

3. Welcher Einfluß wird vom BIB auf die Konzeption von 
Modellversuchen und ihre laufende Durchführung ausge
übt ?
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Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Unterricht 
und Kultus

Das mit dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz gegründete 
Bundesinstitut für Berufsbildung hat insbesondere die Auf
gabe, an der Vorbereitung von Ausbildungsordnungen und 
sonstigen Rechtsverordnungen, die nach dem Ausbildungs
platzförderungsgesetz, dem Berufsbildungsgesetz oder dem 
zweiten Teil der Handwerksordnung vom Bund zu erlassen 
sind, mitzuwirken (§ 14 Abs. 2 Ziff. 1 Buchst, a) Ausbildungs
platzförderungsgesetz). Darüberhinaus bestehen aber Tenden

zen, diesem Institut zusätzliche Kompetenzen zu übertragen, 
die auch die Länderzuständigkeit für die Erarbeitung von Rah
menlehrplänen berühren können. Schon allein unter diesem 

Gesichtspunkt muß eine Überprüfung der Tätigkeit des Bun
desinstituts für Berufsbildung nachhaltig begrüßt werden. 
Allerdings sollte sich die Überprüfung nicht allein auf die Mo

dellversuche beschränken. Vielmehr sollte insgesamt überprüft 

werden, durch welche Tätigkeit das Institut — z.B. auch durch 

Forschungstätigkeit — Länderkompetenzen berührt und an 
sich zu ziehen versucht.

Der Eingangssatz des Antrags könnte wie folgt gefaßt werden: 

"Die Landesgruppe der CSU im Bundestag wird aufgefordert, 

die Tätigkeit des Bundesinstituts für Berufsbildung mit den ihr 
zur Verfügung stehenden M itteln überprüfen zu lassen. Insbe
sondere ist die Forschungstätigkeit des Institutsdaraufhin zu 
überprüfen, ob die Länderzuständigkeit hinsichtlich der Rah
menlehrpläne voll gewahrt werden. Außerdem sind folgende 
Fragen zu erörtern : 

1 "
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Junge Union BayernDer CSU-Parteitag möge beschließen :15.

Begründung :

Zustimmung, jedoch Ergänzung

31

a) viele Jugendliche, insbesondere an den weiterführenden 

Schulen, finden zu spät eine Beziehung zum Beruf,

b) Die Tatsache, daß in einzelnen Branchen Lehrstellen frei 
sind, in anderen die Nachfrage das Angebot weit über
steigt, sowie die Tatsache, daß bei über 1 Million Ar
beitsloser in einigen Branchen insbesondere Facharbeiter 

gesucht werden, ist auch eine Folge mangelnder Aufklä
rung und Information.

c) Die Zahl der Studienabbrecher und Studienfachwechsler 

ist unvermindert zu hoch.

Die CSU fordert eine Verbesserung der Berufs- und Bildungs
informationen sowohl an den Schulen als auch durch die Be

ratungsdienste der Arbeitsämter. Insbesondere ist

Begründung :

Das Anliegen wird begrüßt, jedoch sollte das Wort “Wirt
schaft” durch das Wort “Sozialpartnern” ersetzt werden, 
um neben der Wirtschaft auch die Gewerkschaften mit
zubeteiligen.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht 
und Kultus

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und
Sozialordnung

Der Antrag betrifft Maßnahmen

a) der Schule,
b) der Berufsberatung der Bundesanstalt für Arbeit und 

der ihr nachgeordneten Arbeitsämter und
c) gemeinsame Maßnahmen der Schule und der Berufsbe

ratung in Verbindung mit der Wirtschaft und anderen 

Beratungsdiensten (z.B. der Studienberatung)

d) Studienberatung und Berufsberatung

Die schulischen Bemühungen zur Verbesserung der Bildungs
und Berufsinformation sind in den letzten Jahren erheblich 

erhöht worden :

Dem entgegenzuwirken,ist frühzeitige und umfassende In
formation zwar nicht die einzig genügende, aber eine durch
führbare und wirksame Möglichkeit.

- an den Schulen das Fach Arbeitslehre in kooperativer Form 
von Schule, Wirtschaft und Beratungsdiensten durchzufüh
ren, auch an den weiterführenden Schulen,

— die Berufs- und Studienberatung der Arbeitsämter zu 

verbessern.
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2. Eine Aufnahme des Faches Arbeitslehre in die Stunden
tafel von Realschule und Gymnasium unter der Prämisse 
"30-Wochenstunden" — nur diese Prämisse ist vertretbar 

— brächte die Notwendigkeit der Kürzung an anderer Stel
le. Sämtliche bestehenden Kürzungsmöglichkeiten wurden 
jedoch bereits ausgeschöpft — die Klagerufe der gekürzten 

Fächer sind noch nicht verstummt. Erneute Kürzungen zu
gunsten der Arbeitslehre vorzunehmen ist nicht verantwort
bar und auch politisch nicht durchzustehen; auf die Erfah
rungen z.B. mit den musisehen Fächern,den Fremdspra
chen, dem Fach Geographie und der Wirtschaftslehre wird 

h ingewiesen.

— Dem Zweck der Bildungsinformation dient die staatliche 
Schulberatung, die in den Jahren seit 1965 aufgebaut 
und kontinuierlich verstärkt worden ist. In den Bezirken 

sind zentrale Organisations- und Beratungsstellen eingerichtet, 
an jeder Schule ist seit dem Jahr 1973 ein Beratungslehrer 

bestellt. Er berät Eltern und Schüler über die individuell mög
liche Schullaufbahn und organisiert Veranstaltungen zur all
gemeinen Information der Eltern über die schulischen Mög
lichkeiten, die sich in bestimmten Schularten und Jahrgangs
stufen ergeben. So werden bereits die Eltern der Grundschüler 
über die Möglichkeiten des gesamten Schulwesens, einschließ
lich der beruflichen Schulen, informiert. Der Aufklärung 
über das Schulwesen dienen auch Veröffentlichungen des 
Kultusm inisteriums (insbesondere das Heft "Der richtige Weg 
für mich" und die Zeitschrift "Schule & Wir").

Mit dem zuständigen Berufsberater steht der Beratungslehrer 
in Verbindung, um eine Abstimmung der schulischen Maß

nahmen mit denen der Berufsberatung der Arbeitsämter her
beizuführen und gemeinsame Veranstaltungen zu organisie
ren. An solchen Veranstaltungen beteiligen sich auch die El
ternbeiräte.

— Nach den Bildungszielen der verschiedenen Schularten sind 

berufsbezogene Fächer in unterschiedlicher Weise angeboten. 
Die Stundenzahl ist dabei in den letzten Jahren erhöht wor
den:

1. Hauptschule :

Die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Berufswelt ge

schieht in der Hauptschule im wesentlichen durch das Fach 
Arbeitslehre. Seit der Neugestaltung der Hauptschule zu Be
ginn des Schuljahres 1976/77 beginnt dieses Fach bereits in 
der 7. Jahrgangsstufe, statt früher in der 9., und es wird in 

der 8. und 9. Jahrgangsstufe weitergeführt. Berufsorientie
rung und Berufswahlvorbereitung bilden dabei einen Schwer
punkt; der Unterricht steht in Verbindung zu den prak

tisch-technischen Fächern (vor allem Haushalts-und Wirt
schaftskunde, Technisches Werken, Technisches Zeichnen, 
Textilarbeit, Maschinenschreiben, auch Erziehungskunde). 
Innerhalb der Unterrichtsverfahren im Fach Arbeitslehre 
kommt der Betriebserkundung besondere Bedeutung zu. Ver
bindlich vorgeschrieben sind je eine Betriebserkundung in 
Jahrgangsstufe 7 und 9, drei Betriebserkundungen in Jahr
gangsstufe 8. Ein Angebot von Wahlpflichtfächern erlaubt es 

den Hauptschülern, ihrer Begabung und ihren Neigungen 
entsprechend Fächerschwerpunkte zu setzen, die unter 
Umständen bereits auf das künftige Berufsfeld hinweisen.
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Wirtschafts- und Rechtslehre (je 1 Stunde in 8 bis 10) und 

Sozialkunde (derzeit 1 Stunde in 10.)

3. Am Gymnasium ist im Unterricht folgender Fächer die Vor
bereitung auf das Berufsleben besonders berücksichtigt :

Die Folge wäre ein Dammbruch in Richtung auf eine Stun
dentafel mit rd. 40 Schülerwochenstunden. Der Antrag 
müßte zu diesem Punkt folglich abgelehnt werden; die Maß-- 
nahmen der Berufsberatung haben sich in diesem Bereich 
bisher auch als ausreichend erwiesen.

Die Stundentafel der Realschule enthält neben den allge
meinbildenden Pflichtfächern, zu denen eine Fremdspra
che zählt, vom zweiten Schuljahr an, d.h. von der Jahr
gangsstufe 8, Fächer, die auf Berufsrichtungen bezogen 
sind. Dadurch kommt die Realschule den individuellen 
Neigungen der Schüler entgegen und erleichtert die Wahl 
eines Berufes, ohne daß der junge Mensch .vorzeitig auf 
ihn festgelegt wird. Die Schüler können zwischen drei Aus
bildungsrichtungen (Wahlpflichtfächergruppen) wählen. 

Verbindlich für alle Schüler sind darüber hinaus die Fächer

Haushalts- und Wirtschaftskunde (2 Stunden in Jahrgangs
stufe 7),

Maschinenschreiben und Kurzschrift (je 1 Stunde in 7 und 
8, zum Teil auch darüber hinaus) und

Wirtschafts- und Rechtslehre/Sozialkunde (in 9 und 10 je 
2 Stunden,in allen Wahlpflichtfächergruppen, zum Teil 
darüber hinaus).

Eine Aufnahme des Faches Arbeitslehre in die Stundenta

fel von Realschule und Gymnasium über die 30 Wochen
stunden hinaus ist nicht vertretbar, weil sie

— dem Votum des Bayerischen Landtags und der Inten
tion des Ministeriums zur Entlastung der Schüler wider
spricht und

— erhebliche Konsequenzen für andere Fächer, die eben
falls Aufnahme in die Stundentafel oder Erweiterung ih
rer Stundenzahl anstreben, hätte.

In den Ausbildungsrichtungen des Wirtschaftswissen
schaftlichen und Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums 
sind diese beiden Fächer mit erhöhter Wochenstunden
zahl angeboten. In der neugestalteten Oberstufe können 
aus den genannten Fächern zweistündige Grundkurse 
oder sechsstündige Leistungskurse gewählt werden, die 
dann eine besondere Vertiefung bringen. Zwar ist die 
Studierfähigkeit der Abiturienten Hauptziel der gymnasi

alen Oberstufe, doch führt der Weg vom Gymnasi um da
neben auch unmittelbar in andere Berufe und Berufsaus
bildungen. Die Wahlentscheidungen, die beim Eintritt 

in die Oberstufe zu treffen sind, und die damit mögliche 

stärkere berufliche Orientierung können überdies dazu 
beitragen, die Berufsfindung noch besser vorzubereiten. 
Mancher Schüler mag sich vor Eintritt in die neugestalte

te Oberstufe noch ernster prüfen, ob er den Weg über 
das Abitur zum Studium einschlagen oder sich nicht mit 
dem mittleren Abschluß unmittelbar einem Beruf zuwen

den soll. >i
Bei allen Entscheidungen bietet die Schule Rat und Hil

fe an.
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Bei der Erfüllung der berufsbezogenen Aufgaben arbeiten 
die Schulen eng mit der Berufsberatung zusammen. Diese 
Zusammenarbeit ist in Vereinbarungen, die in den Jahren 
1971 bis 1974 neu getroffen worden sind und auch die 
Studienberatung einbeziehen, verbindlich festgelegt. Neben 
den konkreten Maßnahmen an der einzelnen Schule sind 
dabei folgende weitere Formen vorgesehen:

— Teamberatungen

— Konsultation von Fachleuten der Arbeitsverwaltung bei 
der Entwicklung von Lehrplänen für einschlägige Berei

che der Arbeitslehre,

— gegenseitige Einladungen zur Teilnahme an Besprechun
gen sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen,

— gemeinsame Erarbeitung von Lehr- und Anschauungsmit
teln berufsorientierenden Inhalts u.a.

Wegen der von der Berufsberatung zu leistenden beruflichen 

Orientierung treten die Schulen auch von sich aus an die Ar
beitsämter heran. Wie am Beispiel der berufskundlichen In
formationsnachmittage und berufskundlichen Vortragsreihen 

vom Landesarbeitsamt Südbayern vor kurzem bestätigt wor
den ist, hat sich die personelle Situation in der Berufsberatung 
zunehmend verbessert; von Seiten der Schulen wird darauf 
hingewirkt werden, daß diese Verbesserungen auch der Gesamt
heit der Schüler zugute kommen und etwa bestehende Defizite 
abgebaut werden können. Wünschenswert sind etwa

— vermehrte öffentliche Veranstaltungen (insbesondere auch 
außerhalb der größeren Städte),

— die Durchführung von mindestens zwei Schulbesprechungen 
an ein und derselben Schule und

4. Insgesamt ist zum Unterricht festzustellen: Die Hinfüh
rung zu Beruf und Arbeitswelt ist nur im Zusammenwirken 
mehrerer Fächer zu leisten .weil dieser komplexe Lern ge
genständ auf verschiedene Betrachtungsweisen angewiesen 
ist, die nicht in einem der traditionellen Schulfächer zusam
men gegeben sind. Der Themenbereich ist also als sog. durch
gehendes Unterrichtsprinzip in allen Fächern zu berücksich
tigen. In den Unterricht einbezogen wird auch das von der 
Berufsberatung zur Verfügung gestellte Aufklärungs- und 
Informationsmaterial.

— Schulbesprechungen in bestimmten Jahrgangsstufen (z.B.
Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums).

Die Vorbereitung auf die Berufswahl darf sich damit nicht 
auf die Abschlußklassen beschränken. Auch genügt es nicht, 
dem Schüler einfach nur berufsbezogene Inhalte zu ver

mitteln. Der Unterricht setzt vielmehr ein Gespräch voraus, 
in dem der Lehrer auf die den Schüler bewegenden Fragen 
eingeht. Der einzelne Schüler muß im Laufe seiner Schul

zeit dazu geführt werden, das berufliche Ziel seiner Ausbil
dung immer mehr zu bedenken. Er muß lernen .bestimmte 

Informationen zu beschaffen und zu sammeln. Dabei kommt 
auch den Eltern und den öffentlichen Medien eine wichtige 

Rolle zu.
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Die Ausführung der vereinbarten Maßnahmen ist im Gange; 

neuer Maßnahmen bedarf es in dieser Situation nicht. Ins

besondere setzt eine Verbesserung der Berufswahlvorberei

tung keine Verwischung der bestehenden Zuständigkeiten 
voraus. Unterricht ist Aufgabe der Schule, Einzelberatung 
die der Arbeitsverwaltung. Die Möglichkeit, Berufsberater, 
Studienberater, Fachleute der Praxis und Wirtschaft oder 

Vertreter des öffentlichen Lebens zu sachbezogenen Vor
trägen und Diskussionen in den einschlägigen Unterricht 
einzuladen, besteht bereits und wird genutzt. Die Hochschu
len veranstalten für angehende Abiturienten Informations
tage.

Grundgesetz und Bayerische Verfassung garantieren das 
Recht auf freie Berufswahl und den Anspruch auf eine den 
erkennbaren Fähigkeiten und der inneren Berufung des ein
zelnen entsprechende Ausbildung. Die staatliche Exekuti
ve ist bestrebt, den Jugendlichen die Information und Be
ratung zu geben, die sie brauchen, um ihr Recht zu ihrer 
und aller Wohl auszuüben; Berufswahlvorbereitung wird be
reits jetzt als Erziehungsaufgabe verstanden, die nur in ei
nem langfristigen Prozeß zu erfüllen ist.

An den bayerischen Hochschulen findet eine Studienbera
tung für Studierende und Schüler in umfassender Weise statt. 
Als eines der ersten Länder in der Bundesrepublik hat Bay

ern an seinen Hochschulen zentrale Beratungsstellen mit 
hauptamtlichen akademischen Mitarbeitern eingerichtet, in 
denen sowohl Studien'als auch Berufsberatung durchgeführt 
wird. Die Berufsberatung wird durch Angehörige der Ar

beitsämter vorgenommen, die in den Hochschulen tätig 

sind.

Wenn mit dem Hinweis auf die Studienberatung seitens der 
Jungen Union letztlich nur eine Verbesserung der Zusam
menarbeit der Berufsberatung mit der Studienberatung der 
Hochschulen gefordert wird, beständen hiergegen keine Be
denken. Allerdings müßte dies dann klar zum Ausdruck ge
bracht werden, z.B. in Form eines weiteren Spiegelstrichs: 

die Zusammenarbeit der Berufsberatung der Arbeits
ämter mit anderen Beratungsträgern, vor allem der Studien
beratung der Hochschulen weiter zu intensivieren.”

Der Antrag wäre insofern zu korrigieren, als im zweiten Spie
gelstrich eine Verbesserung nicht nur der Berufs-, sondern 
auch der Studienberatung durch die Arbeitsämter gefordert 
werden soll. Aufgabe der Arbeitsämter ist nach § 3 Abs. 2 
Ziff. 1 i.V.m. § 25 des Arbeitsförderungsgesetzes vom 25.5. 
1969 (BGBl I 1969 S. 582) im Bereich der Beratung aus
schließlich die Berufsberatung. Für eine eigenständige Stu
dienberatung neben der Berufsberatung sind sie nicht zu
ständig. Diese ist vielmehr nach Art. 67 BayHSchG, § 14 HRG 
Aufgabe der Hochschulen.
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16. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

Begründung :

36

Seit der Herabsetzung der Volljährigkeitsgrenze auf 18 Jahre 

hat sich gezeigt, daß die Jugendlichen die Folgen von vielen 

Rechtsgeschäften mangels ausreichender Information nicht 
übersehen können.

Der CSU-Parteitag fordert das Bayer. Kultusministerium auf : 
im Lehrplan für Sozialkunde an den Berufsschulen und den 
entsprechenden Klassen der Realschulen und Gymnasien die 
Auflage zu schaffen, die Schüler über die rechtlichen Konse
quenzen der Volljährigkeit rechtzeitig und umfassend zu 
inform ieren.
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17. Junge Union BayernDer CSU-Parteitag möge beschließen :

Begründung :

37

Die derzeitige Regelung erzieht den Studenten zu einem zur 
Passivität verurteilten Sozialleistungsempfänger.
Das Leistungsprinzip, Grundgedanke unserer Wirtschafts
ordnung, ist zu bevorzugen. Außerdem bedeutet in vielen 
Studienrichtungen mehr Ferienarbeit ein Mehr an prakti
scher Ausbildung.

Der Antrag begegnet erheblichen Bedenken. Von den Studen
ten muß in erster Linie verlangt werden, daß sie studieren und 
nicht in großem Umfang nebenher verdienen. Andernfalls be
steht die Gefahr, daß die Bemühungen möglichst viel zum Sti
pendium dazu zu verdienen, das Studium beeinträchtigen und 
verlängern.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Der CSU-Parteitag fordert die Abgeordneten der CSU im 

Deutschen Bundestag auf, dahingehend wirksam zu werden : 
bei Bundesausbildungsförderung (Bafög) beziehenden Stu

denten werden deren durch Ferienarbeit verdienten Beträge, < 
welche die Einkommensgrenze (4.000.- DM jährlich) über
schreiten, nicht mehr wie bisher, voll vom Bafögbetrag ab
gezogen. Ein notwendiger Abzug richtet sich, in noch zu 

bestimmenden Prozentsätzen, nach der Höhe des ver

dienten Betrages.
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Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Unterricht 
und Kultus

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz enthält keine star

re E in kommensgrenze von jährlich 4.000.-- DM,ab der das 
übersteigende Einkommen voll auf die Förderung angerech
net wird. Zu einer Anrechnung von Einkünften aus nicht

selbständiger Arbeit kommt es vielmehr erst ab einem jähr
lichen Bruttoeinkommen von rd. 5.000.- DM. Dieser Betrag 

dürfte bei dem Verdienst aus einer dreimonatigen Ferienar

beit in der Regel nicht überschritten werden. Übersteigt der 
Arbeitslohn diese Grenze, so führt das nicht zu einem sofor

tigen Wegfall der Ausbildungsförderung, sondern zu einer 
allmählichen Verringerung des Forderungsbetrages. So werden . 

beispielsweise bei einem Jahresbruttoarbeitsverdienst von 
6.000.- DM nach Abzug der Werbungskosten, des Arbeit
nehmer- und Weihnachtsfreibetrages, der Steuern, der Pau
schale zur sozialen Sicherung und des allgemeinen Freibetra
ges nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auf den 
monatlichen Bedarf von 580.- DM nur rd. 50.- DM monat
lich angerechnet; in dem Beispielsfall errechnet sich also noch 
eine monatliche Ausbildungsförderung von rd. 530.- DM. 

1979 werden im Rahmen des Sechsten Änderungsgesetzes 
die im Bundesausbildungsförderungsgesetz geregelten Frei
beträge und Pauschalen zur sozialen Sicherung entsprechend ' 
der allgemeinen Einkommensentwicklung angehoben werden. 
Eine zusätzliche Begünstigung von Einkünften aus Ferienar
beit erscheint nicht veranlaßt. Sie würde unter Umständen 
zu einer zu starken Ausweitung der Ferienarbeit und - hier
durch verursacht — zur Verlängerung der Ausbildungszeiten 
führen. Statt dessen sollte erwogen werden, die Freibeträge 
für das Einkommen der Eltern über das Verhältnis der An
passung an die geänderten Einkorn mensverhältnisse hinaus 

anzuheben. Auf diese Weise wäre es möglich, für die Studieren
den aus den mittleren Einkommensschichten, die wegen der 
in der Vergangenheit zu geringen Erhöhung der Freibeträge 
überhaupt keine oder eine stark verringert Förderung erhiel
ten, die staatlichen Leistungen zu verbessern.
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18. Fachschulausbildung in neuen Berufen Junge Union Bayern

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

Zustimm ung

39

Begründung :

Nach dem Gesetz über das berufliche Schulwesen in 

Bayern sind für alle Ausbildungsgänge Fachklassen in 

der Berufsschule einzurichten. Dies ist besonders für 

neue Ausbildungsgänge notwendig. Der Antrag der JU 

sollte daher in “Fachklassen für neue Ausbildungsgänge’' 
geändert werden.

2. Hierfür erforderliche Mittel müssen kurzfristig be

reit gestellt werden; jedenfalls dürfen solche Not
wendigkeiten nicht daran scheitern, daß im laufen

den Haushalt keine Ansätze vorhanden sind.

Sie ergibt sich aus folgendem Beispiel.
Die ehern. Industrie in Bayern bietet in dem im April 
1976 neu anerkannten Beruf des Kunststofformenge- 

bers ca. 500 bis 700 Lehrstellen an. Nach Auskunft 
scheitert dies jedoch bisher noch an der Tatsache, daß 

keine speziellen Fachklassen bestehen bzw. kein Block
unterricht eingerichtet werden kann, was nach Aussage 

des Bayer. Kultusministeriums an fehlenden Mitteln 

liege.

1. Die Bayer. Staatsregierung wird aufgefordert, für 
Auszubildende in neu entstandenen Berufen, bei 
Erreichung einer zur Gewährleistung eines geord
neten Berufsschulunterrichts erforderlichen Schüler
zahl, entweder auf Landesebene oder eines sonst 
geeigneten Gebietsumfanges Fachklassen bzw. Block
unterricht einzurichten.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Arbeit und 
Sozialordnung
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Fachsprengel Schulort

40

Oberbayern/N iederbayern 
M ittelf rank en/Sch waben 

Ober-/U nterfranken/Oberpfalz

Es wird bereits im Sinne des Antrags verfahren :

Für Kunststoff-Formgeber wurden bereits m it Schuljahr 
1976/77 in den Regierungsbezirken Mittelfranken und 
Oberfranken Fachklassen gebildet, da dort Ausbildungs
verhältnisse abgeschlossen wurden. Zugleich wurde mit 
Vertretern der Kunststoffindustrie und Ausbildungsbetrie
ben ein Lehrplan erstellt. Nach Klärung der Ausbildungs
verhältnisse im Ifd. Schuljahr (232 Auszubildende und 
nicht 500 - 700) wurde im Ein vernehmen mitder Kunst
stoff Industrie und den Kammern die Bildung der Fach
sprengel in Bayern vorbereitet, die vom Schuljahr 1978/79 
gelten w ird :

Wasserburg 

Dinkelsbühl 
Rehau

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht 
und Kultus

Die erforderlichen M ittel für die staatlichen Zuschüsse zu 
den Kosten der Heim Unterbringung stehen für 1978 bereit.

Wegen des starken Anstiegs der Zahl an Berufsschülern, 

welche in Splitterberufen ausgebildet werden, werden stei
gende Haushaltsmittel für die staatlichen Zuschüsse zu den 
Kosten der Heimunterbringung benötigt. Eine entsprechen

de Erhöhung des Ansatzes wurde zu den Haushaltsverhand
lungen für 1979/80 beantragt.

H
ergestellt im

 A
rchiv für C

hristlich-S
oziale P

olitik der H
anns-S

eidel-S
tiftung - W

eitergabe nicht gestattet. R
eproduktion und V

eröffentlichung nur m
it schriftlicher G

enehm
igung des A

C
S
P

ACSP, PT19790928-4



Junge Union Bayern19. Lehrlinge aus Sonderschulen

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

Die Zahl der Sonderschüler bzw. Lernschwachen und 

Lernbehinderten nimmt laufend zu. Im Bereich der Grund

bildung sind diese Leute in speziellen Bildungseinrichtun

gen untergebracht.

Mit Beginn der Lehre aber sind sie gezwungen, Berufsschul

klassen zu besuchen, in denen sie zusammen mit quali

fizierten Hauptschülern, Realschülern, Gymnasiasten usw. 

unterrichtet werden.

2. Gegebenenfalls sollten diese Schüler, um einen geordne

ten Berufsschulunterricht gewährleisten zu können, aus 
mehreren Berufsschulsprengeln zusammengefaßt werden 
und im Blockunterricht unterwiesen werden.

3. Die Lehrpläne solcher Sonderklassen sollen in methodi
scher und didaktischer Hinsicht auf die besonderen Be
dürfnisse dieses Personenkreises abgestimmt werden.

Dies führt naturgemäß dazu, daß der Unterrichtsablauf 

auf dem durchschnittlichen Leistungsniveau einer Klasse 

aufbaut, daß diese Lehrlinge dem Unterrichtstempo nicht 

folgen können. Der Lernerfolg ist gering, die Bewertungen 

schlecht; die Chancen, auch im fachtheoretischen Bereich 

zum Berufsabschluß zu kommen sind äußerst gering. Dies 

ist umso bedauerlicher als diese Leute absolut gleichwer

tige Fähigkeiten und Leistungen in ihrer beruflichen Tä

tigkeit erbringen, wegen der fehlenden theoretischen 

Leistungen aber keinen vollen Berufsabschluß erreichen.

Dagegen zeigen Bewertungen durch spezielle Bildungsein

richtungen, daß der Notendurchschnitt ohne weiteres 

um 1,5 bis 2 Noten verbessert werden kann, wenn den 

Schülern spezielle Betreuung zuteil wird.

Im Interesse der ohnehin Schwächsten unserer Gesell

schaft muß der Staat die geforderten Einrichtungen schaf

fen.

1. Die Bayer. Staatsregierung wird nachdrücklich aufge
fordert, in verstärktem Umfang an den Bayer. Berufs
schulen Fachklassen für Lehrlinge einzurichten, die aus 
den Sonderschulen kommen oder lernbehindert sind.
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Ablehnung, da bedenklich
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Begründung :

Die Einrichtung eigener Klassen für Abgänger aus Son
derschulen wird wegen der geringen Schülerzahl kaum 

möglich sein. Des weiteren sollten die Sonderschüler in 

die Normalklassen voll integriert werden.

Der Antrag zielt in die gleiche Richtung wie der Beschluß 
des Bayerischen Landtags zum Antrag des Herrn Abgeord
neten Fendt vom 30.9.1977 betreffend Ergänzungsunter
richt für Absolventen von Sonderschulen an gewerblichen 

Berufsschulen (Drs. 8/6247) :

Stellungnahme des Bayerischen 

Staatsministers für Arbeit und 

Sozialordnung

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht 

und Kultus

Berufsschüler, welche aus Sonderschulen kommend in ein 
Berufsausbildungsverhältnis eintreten, benötigen im wesent

lichen Stützunterricht in fachtheoretischen Fächern, um 
Schwierigkeiten im theoretischen Teil der Abschlußprüfung 

im Berufsausbildungsverhältnis zu überwinden und die Be

rufsausbildung erfolgreich abschließen zu können.

Die Bildung eigener Fachklassen für solche Jugendliche, d ie 

an den Berufsschulen in die Fachklassen für den jeweiligen 
Beruf eingegliedert werden, ist in der Regel nicht möglich, 

weil es zu wenige sind. Sofern eine Differenzierung im Un
terrichtsangebot möglich ist, wird dies durch die Bildung 
von Leistungszügen bereits berücksichtigt (Ziff. 2 Buchst, a 
der Richtlinien für die Weiterentwicklung des beruflichen 

Schulwesens in Bayern vom 25. Mai 1972, KMBI S. 607). 
Die überregionale Zusammenfassung lernbehinderter Berufs

schüler zum Blockunterricht ist aus pädagogischen wie or
ganisatorischen Gründen bedenklich (z.B. Distanz zum El
ternhaus, Konzentration mehrerer solcher Klassen an einem 
Ort zur Auslastung eines Heimes). Insbesondere ist festzu
stellen, daß bei Blockunterricht die Gefahr der Überforde
rung der lernbehinderten Jugendlichen besteht.

Die überregionale Zusammenfassung von Lernbehinderten 
z.B. in Berufsbildungswerken, wo die Berufsausbildung in 
überbetrieblichen Einrichtungen erfolgt und der Berufs
schulunterricht in der Form der Sonderberufsschule erteilt 
wird, hat sich wegen der Geschlossenheit des Bildungsan

gebots sehr bewährt.

Als eine wirksame Hilfe im Sinne des Antrags ist beim Be
rufsgrundbildungsjahr im Rahmen des Wahlunterrichts 
Stützunterricht für Lernbehinderte vorgesehen. Danach kann 
je nach den Erfordernissen zur Verbesserung der Startbedin
gungen solcher Jugendlicher fachtheoretischer Unterricht 

im Umfang von 2 Wochenstunden angeboten werden.

In der Fachstufe (2. und 3. Ausbildungsjahr) bietet die Form 
des Blockunterrichts (kurze Blocklänge!) eine vergleichbare 

zusätzliche Fördermöglichkeit.

Die genannten Maßnahmen sind im Rahmen des Gesetzes 

über das berufliche Schulwesen möglich. Die Novellierung 
des Gesetzes über das berufliche Schulwesen bezieht sich aus
schließlich auf die Einführung der beruflichen Grundbildung.
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Begründung :

43

Die Einführung von speziellen Fachklassen erscheint inso
fern problematisch, weil sie dem Ziel der vollen Integration 
ins Berufsleben nicht förderlich scheinen.

Zustimmung in folgender Fassung :

"Die Bayerische Staatsregierung wird ersucht, auf das Lei
stungsvermögen der Absolventen aus Sonderschulen in den 

Berufsschulen in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen. 
Dabei ist zu prüfen, inwieweit für solche Schüler ein spe
zieller "Stützunterricht'' eingerichtet werden kann."

Stellungnahme der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag
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20. Ausbildung in den Krankenpflegeberufen

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

44

2. Es ist keine sachliche Notwendigkeit zu erkennen, die histo
risch gewachsene und traditionelle Struktur der auch inter
nationalanerkannten deutschen Krankenpflege-Ausbildung 

zu zerschlagen. Vielmehr muß darauf gedrungen werden, 
die Vorteile unserer Krankenpflege-Ausbildung beizube
halten, die wohlabgestimmt neben unm ittelbarer Tätigkeit 
auf den Krankenstationen aus praktischem und theoreti
schem Unterricht in Krankenpflegeschulen besteht, die ent
weder Teil der Krankenhäuser oder sonst mit ihnen eng ver
bunden sind. Darüber hinaus gilt es unter allen Umständen 

zu verhindern, daß die überaus bewährten kirchlichen und 

sonstigen Organisationen, die sich schon immer mit der 

Krankenpflegeausbildung befassen, in ihrem Einfluß ge
schmälert oder gar von ihren originären und selbstgestell
ten Aufgaben insoweit verdrängt werden. Denn nicht zu
letzt wird die Übernahme der Krankenpflege-Ausbildung 

in das duale System (neben den hier unumgänglichen Ab
stimmungsschwierigkeiten zwischen schulischer und be
trieblicher Ausbildung) zu einem starken Verlust an 

Sozialprestige bei den betroffenen Berufen führen und 

damit zu einer nach der übermäßigen Technisierung wei
teren Enthumanisierung im Gesundheitswesen.

Gesundheitspolitischer Arbeits
kreis der CSU

1. Bereits seit Jahren geraten die sog. Heilhilfsberufe mehr und 

mehr in das Spannungsfeld divergierender oder gar kontro
verser politischer K räfte und Ideologien. Sie werden in 

steigendem Maße in die großen gesellschaftspolitischen 

Auseinandersetzungen unserer Zeit ebenso einbezogen wie 

die Ärzte, wenn auch in anderer Weise und weniger spekta
kulär. Angriffspunkte sind vor allem die wegen ihrer großen 

Zahl und ihres besonders engen Persönlichkeitsbezugs zu 

den Kranken schließlich auch politisch interessanten Kranken
pflegeberufe. Hier zeichnet sich eine Gesetzgebung des Bun
des ab, die auf dem Weg über die Ausbildung zunächst die 

Pflegeberufe, schrittweise dann aber auch die übrigen Be
rufe des Gesundheitswesens von Grund auf verändern würde.

Die Bayer. Staatsregierung wird aufgefordert, dafür einzutre
ten, daß die Ausbildung in den Krankenpflegeberufen an 
Berufsfachschulen besonderer Art erfolgen muß; diese sollen 
den für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerien der 
Länder zugeordnet sein. Die Anwendung des Berufsbildungs
gesetzes auf diese und die anderen patientenbezogenen Be
rufe des Gesundheitswesens wird strikte abgelehnt.

3. Die von starken politischen Kräften derzeit angestrebte 

Unterwerfung der Ausbildung zu den Krankenpflegebe
rufen unter das Berufsbildungsgesetz würde in letzter 

Konsequenz bedeuten, daß

— in Zukunft kirchlichen und sonstigen Organisationen, 
wie etwa selbst dem Roten Kreuz, die vollverantwort
liche Ausbildung in den Krankenpflegeberufen ver
wehrt wird;
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Damit aber wären die Möglichkeiten einer für andere segens
reichen "Selbstgestaltung'' durch helfende Zuwendung zum 

Kranken dahin und vertan für eine menschlich weit weniger 

wirksame angebliche “Selbstverwirklichung” von Arbeitneh
mern in einem Fachberuf des Gesundheitswesens.

Der Antrag des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises 
der CSU wird unterstützt. Er gibt die vom Staatsmini

sterium des Innern seit längerem vertretene Auffassung 
wieder.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers des Innern

— den Personalräten der Krankenhäuser ein durchaus sach
fremdes aber entscheidendes Mitspracherecht bei der 

Auswahl und Einstellung der Krankenpflegeschülerin
nen und -Schüler eingeräumt wird;

— durch die Schaffung des "Berufsfeldes Gesundheits
wesen ", für das dann die Bundesregierung allein zustän
dig wäre, die bisher mögliche Einflußnahme des Bundes
rates auf die Entwicklung unmöglich gemacht wird;

— durch die Vorschaltung eines gemeinsamen Grundbil
dungsjahres für alle Berufe im Gesundheitswesen (wenn 

es auch nicht unbedingt ein Jahr dauern muß) der 

patientenfernen Theoretisierung und insbesondere einer 

Ideologisierung der A usbildung Tür und Tor geöffnet 
wird, was dann einer entsprechenden Persönlichkeits
prägung der Berufsanfänger schon in einem sehr frühen 

Stadium Vorschub leistet, in dem eigene berufsbezoge
ne Reflexionen mangels engerer Berührung mit den 

Patienten in eigener Berufspraxis noch gar nicht mög
lich sind;

— ebenso wie die Ausbildung dann auch die Weiter- und 

Fortbildung, die bisher unter staatlicher Förderung in 

den Händen der Berufsverbände (z.B. der Schwestern- 

organisationen) lag, total verschult und starr reglemen
tiert werden wird.
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Dem ersten Halbsatz von Satz 1 und dem Satz 2 des Be
schlußvorschlags wird voll zugestimmt. Die ''Berufsfach
schulen besonderer Art” für die Krankenpflegeausbildung 
nehmen in Bayern mit Hilfe schulrechtlicher Bestimmun
gen bereits deutliche Gestalt an.

Die derzeitige bayerische Regelung, die neben der Medi
zinalaufsicht des Staatsministeriums des Innern die Schul

aufsicht des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vorsieht, ist sachgerecht und auch politisch zweckmäßig. 
Sie gewährleistet, daß gegenüber unerwünschten Gesetz
gebungsvorhaben des Bundes die verfassungsrechtlichen 

Möglichkeiten, die die Kulturhoheit des Freistaates Bayern 

bietet, optimal eingesetz werden.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht 

und Kultus

Der 2. Halbsatz von Satz 1 sollte aus dem Beschluß 
herausgenommen werden. Es besteht keine Notwendig
keit, Sachaussagen mit Zuständigkeitsfragen zu verquik- 

ken. Die Begründung läßt nicht erkennen, warum dieser 
Halbsatz in den Vorschlag aufgenommen worden ist. Außer
dem enthält der Antrag Aussagen über Zuständigkeitsrege
lungen in anderen Ländern; man sollte sich auf Vorschläge 

für eine bayerische Regelung beschränken.
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Junge Union BayernApprobationsordnung für Ärzte21.

47

Der Parteitag möge beschließen :

Der Parteivorstand wird aufgefordert, alles zu tun, um mög
lichst rasch eine Novellierung der Approbationsordnung für 

Ärzte in folgenden Punkten zu erreichen :

1. Wiedereinführung einer klinischen Famulatur, wobei die 
Pflichtfamulatur 6 Monate beträgt, von der 4 Monate an 

Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung und
2 Monate entsprechend dem jetzigen § 7 der Approbations

ordnung abzuleisten sind;

6. Codifizierung eindeutiger Mitwirkungsrechte der Medizini
schen Fakultäten gegenüber dem Institut für Medizinische 
und Pharmazeutische Prüfungsfragen durch eine Revision 
des Abkommens vom 14. Oktober 1970;

Vor einer raschen Änderung der Approbationsordnung 
ist zu warnen, da der Erfahrungszeitraum mit der neuen 
ärztlichen Ausbildung zu kurz (nur drei Examenstermine) 
und die Diskussion um notwendige Änderungen erst im 

Gange ist. Das gilt vor allem für die Vorschläge in Nr. 1 

und 5.

Der Vorschlag in Nr. 3 ist durch die 2. Änderungsverord
nung zur Approbationsordnung für Ärzte vom 24.2.1978 

inhaltlich erledigt. Nach § 2 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 obliegt 
es den Universitäten, in der Studienordnung den Besuch 
von vorbereitenden oder begleitenden theoretischen Vor

lesungen verbindlich vorzuschreiben.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers des Innern

7. Ergänzung der obligatorischen zentralen schriftlichen Prü
fungen - zumindest in allen morphologischen und klinisch
praktischen Fächern durch eine dezentrale mündliche 
Prüfung an den Universitäten.

4. Festlegung der in jedem Stoffgebiet zu erreichenden Punkt
zahl der zentralen schriftlichen Prüfungen auf mindestens 

50 v.H.;

2. Fortfall der dritten schriftlichen Prüfung; an ihrer Stelle 
eine umfassende, mündliche Prüfung an den Universitäten;

5. Rückverlegung des Lehrstoffes des dritten klinischen Stu
dienabschnittes in den zweiten ärztlichen Studienabschnitt. 

Danach Erteilung einer eingeschränkten, nicht zur Tätig
keit in freier Praxis berechtigenden Approbation; sodann 
ein Jahr Pflichtassistentenzeit als Arzt am Krankenhaus 
bei Aufrechterhaltung der Unterrichtsprinzipien des prak

tischen Jahres an den Lehrkrankenhäusern;

3. Einreihung der großen Vorlesung unter die Pflichtveran

staltungen;
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tische Ausbildung ist, die schriftlich-theoretisch kaum 
abgeprüft werden kann.

Der Vorschlag in Nr. 6 ist abzulehnen. Das Institut für 
Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen ist 
Hilfsorgan der Länder bei der Durchführung der staatli

chen Prüfungen. Die Fakultäten haben selbstverständlich 

das Recht, über die das Institut tragenden Länder Anre

gungen und Vorschläge einzubringen. Eine unmittelbare 
Einflußnahme der Fakultäten auf das Institut unter Aus

schaltung der Träger wäre der Sache nicht dienlich.

Der von der Zielrichtung her zu begrüßende Vorschlag in 
Nr. 7 ist teilweise schon verwirklicht, da Praktikascheine 
auch aufgrund mündlicher Prüfung erteilt werden können. 
Eine förmliche parallele mündliche Abschlußprüfung wür

de die Belastung der Hochschullehrer vervierfachen. 
Angesichts der immer noch steigenden Studentenzahlen 
ist der Vorschlag deshalb kurzfristig kaum zu verwirkli
chen.

Die Verwirklichung des Vorschlags Nr. 4 ist in dieser 

oder einer ähnlichen Form Ziel der Staatsregierung. 
Nicht zuletzt durch unsere Aktivität wurde in der 2. 
Änderungsverordnung zur Approbationsordnung für 
Ärzte erreicht, daß die Bestehensgrenze für die Prüfun

gen (Prüfungsabschnitte) insgesamt von 50 % auf 60 % 
erhöht wurde.

I • 1 .

Der Vorschlag in Nr. 5 ist teilweise schon verwirklicht. 
Der schriftliche Teil der Prüfung nach dem 3. klinischen 
Abschnitt wurde 'abgemagert'. Ziel der Staatsregierung 
ist es, im 3. Teil der Ärztlichen Prüfung die schriftliche 
Prüfung vollständig entfallen zu lassen, da die Ausbildung
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22. Pflanzenschutzmittel bei Importen

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

49

Durch die im Antrag geforderten Maßnahmen werden ange
sichts der unzureichenden Importkontrollen die deutschen 

Verbraucher geschützt und außerdem die deutsche Land
wirtschaft vor zusätzlichen Wettbewerbsverzerrungen be
wahrt.

Die CSU-Landesgruppe wird gebeten, die Bundesregierung 
aufzufordern, sicherzustellen, daß in Ländern, aus denen 

wir Nahrungsmittel importieren, nicht Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden dürfen, deren Anwendung in der Bundes
republik Deutschland zum Schutze der Verbraucher bereits 
verboten ist.

Stellungnahme der CSU-Landes
gruppe im Deutschen Bundestag

Arbeitsgemeinschaft "Land
wirtschaft" der CSU

Die CDU/CSU-Fraktion hat das Anliegen mit einer Kleinen 
Anfrage vom 12.4.1978 (BTDrs. 8/1 696) betr. Höchstmen
genverordnung Pflanzenbehandlungsmittel aufgegriffen.
Was den Schutz der Gesundheit angeht, entsprechen die Be
stimmungen für importierte Nahrungsmittel den für die Er
zeugung geltenden. Diese gehen - aus anderen Gründen — 
teilweise über die für importierte geltende hinaus (z.B. totales 
Verbot aus ökologischen Gründen, während bei importierten 
Nahrungsmitteln nur Höchstmengen vorgeschrieben sind). Das 
Anliegen ist in seinem Ziel berechtigt, um Gesundheitsgefär- 
dungen bei zwangsläufig lückenhaften Kontrollen und um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
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Gegen den Antrag bestehen folgende Bedenken :

50

— Viele Pflanzenschutzmittel sind bei uns nur deshalb nicht 
zugelassen und folglich verboten, weil ein entsprechender 
Zulassungsantrag nicht gestellt worden ist. Viele der im 
Ausland üblichen Pflanzenschutzmittel könnten in der 
Bundesrepublik bei einem entsprechenden Antrag zuge
lassen werden.

— Die Bundesrepublik muß bestimmte Lebensmittel 
einführen, die bei uns aus klimatischen Gründen nicht 
angebaut werden können. Wegen der in diesen Ländern 

bestehenden besonderen Verhältnisse müssen dort mög
licherweise Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die 
bei uns nicht zugelassen sind, dort aber nicht verboten 
werden können. Aus diesem Grund hat der Bund durch 

die Höchstmengenverordnung in gewissem gesundheit
lich vertretbarem Umfang Importe mit Rückständen von 

bei uns nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln zuge
lassen .

Denkbar wäre eine Umformulierung des Antrags dahingehend, 
daß die Bundesrepublik Importe mit Rückständen von bei 
uns nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln nur in dem 
unbedingt notwendigen Maß zulassen soll.

- Die Bundesregierung hat nicht die Möglichkeit "sicher
zustellen'', daß andere Länder den Einsatz bestimm
ter Pflanzenschutzmittel verbieten. Sie könnte besten
falls darauf hinwirken.

- Wettbewerbsverzerrungen sind kaum zu befürchten, da 
gegen die in der Bundesrepublik auftretenden Schador
ganismen und Pflanzenkrankheiten die erforderlichen 
Pflanzenschutzmittel zugelassen sind.

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers des Innern
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23. Änderung des Bundestagswahlgesetzes Junge Union Bayern

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

4

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird aufgefor- 

dertzauf eine Abänderung des Bundestagswahlgesetzes 
nach dem Vorbild des bayerischen Landeswahlgesetzes 
hinzuarbeiten.

Diese Frage wurde in der gemeinsamen Arbeitsgruppe Ver
fassungsreform von CDU und CSU und vom AK I der Frak
tion eingehend erörtert und mit Mehrheit abgelehnt. Das 
Modell der Bayerischen Landtagswahl läßt sich auf die grös

seren Bereiche der BundestagswahI (Landesliste für ganz 
Bayern statt einer Liste nur für einen Regierungsbezirk) 
nicht übertragen. Ein Wahlkampf der Listenkandidaten über 
ganz Bayern hinweg erscheint problematisch und nur schwer 
durchführbar. Im übrigen wären Direktkandidaten zu einem 
Doppelwahlkampf gezwungen. Auch dieses System könnte 

dazu führen, daß fachlich ausgezeichnete und für das Parla
ment im Hinblick auf die Kontrolle der Regierung äußerst 
wichtige Kandidaten nur mehr möglicherweise geringe Chan
cen haben.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Schließlich wird damit noch ein Beitrag zur Reduzie
rung der Verbandseinflüsse geleistet, indem nämlich 

die Reihung der Kandidaten auf der Liste durch die 

Partei, die ihrerseits gezwungen ist,die Verbände ent
sprechend zu berücksichtigen, entfällt.

Bayern ist das einzige Bundesland, in dem der Wähler 

— analog zur Bundestagswahl — zwei Stimmen abgeben 

kann. Allerdings zeichnet sich das bayerische Wahlrecht 
gegenüber dem Bundeswahlrecht dadurch aus, daß es 

für die Abgabe der Zweitstimme lose gebundene Listen 

vorsieht. D.h. der Wähler kann — unabhängig von der 

Reihenfolge auf der Liste — demjenigen Kandidaten 

seine Stimme geben, den er bevorzugt.
Dadurch werden dem Wähler weitgehende Mitgestal
tungsmöglichkeiten eingeräumt und die Abhängigkeit 
der Kandidaten vom Wohlwollen der Parteispitze ver
ringert. Diese Tatsache wirkt sich durchaus positiv auf 
das Engagement der Abgeordneten aus, da sie sich auch 

über ihren Wahlkreis hinaus profilieren müssen.
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24. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

Begründung :

52

Der Bayerische Landtag wird aufgefordert, die Bayerische 
Gemeindeordnung dahingehend zu ergänzen, daß der Bür
gerantrag in den Kommunen ermöglicht wird. Den Bürgern 
soll dadurch die Chance gegeben werden,unmittelbar Anträ
ge an den Gemeinderat zu stellen. Die Zahl der notwendigen 
Unterschriften ist je nach Einwohnerzahl der entsprechen
den Kommune abzustufen. In der Gemeindeordnung ist 
festzulegen, daß der Gemeinderat innerhalb einer bestimm
ten Frist über diesen Bürgerantrag zu beschließen hat.

Sowohl die Tatsache, nur alle sechs Jahre aktiv an der Poli
tik der Gemeinde durch Wahlen teilnehmen zu können, 
wie auch das schwach ausgebildete Recht der Bürger in 

Bürgerversammlungen ihre Auffassungen durchzusetzen, be
gründen die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung der 

Bürger am kommunalen Geschehen.
Die derzeit festzustellende politische Apathie ist nicht zu
letzt darauf zurückzuführen, daß die Mitwirkungs- und Mit
bestimmungsrechte des Bürgers am politischen Geschehen 

in der Kommune ungenügend sind. Insbesondere die kom
munale Ebene ist aber geeignet, die Bürger stärker als bisher 

am politischen Gesehen zu beteiligen. Denn in der Gemein
de werden die Bürger von politischen Entscheidungen am 

unmittelbarsten betroffen.
Der Bürgerantrag stellt ein wichtiges und sinnvolles Instru
ment darf den Bürger stärker als bisher am kommunalen Wil- 
llensbildungsprozeß zu beteiligen. Denn auf dieser Ebene 

können Informationen noch relativ vollständig gegeben und 

verstanden werden, so daß auch aufgrund der Überschau
barkeit des kommunalen Bereichs einer direkten politischen 

Beteiligung der Bürger nichts im Wege steht.
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4. Die Bürgerversammlung bietet gegenüber dem Bürger
antrag den Vorteil, daß die Anträge vor Beschlußfassung 
öffentlich diskutiert werden können.

Aus diesen Gründen werden die bestehenden Initiativmög
lichkeiten der Bürger für ausreichend gehalten. Eine Er
weiterung würde die Stellung des Gemeinderats schwä
chen und das Prinzip der repräsentativen Demokratie be
einträchtigen.

3. Nach Art. 18 GO haben die Bürger das Recht, die Ein
berufung einer Bürgerversammlung zusätzlich einmal 
im Jahr zu fordern. Initiativmöglichkeiten der Bürger 
sind damit schon ausreichend geschaffen.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers des Innern

Der Gedanke, "Bürgerbegehren" auf kommunaler Ebene 
einzuführen, ist nicht neu. Das Staatsministerium des 

Innern hat die Vorzüge und Nachteile einer solchen Insti
tution schon mehrfach gegeneinander abgewogen. Im Er
gebnis überwiegen aus folgenden G ründen die Nachteile :

2. Die Durchführung des Bürgerantrags ist kostspieliger 
und zeitraubender als die Einberufung einer Bürgerver
sammlung.

1. Das Bürgerbegehren hätte rechtlich keine stärkere Wir

kung als eine Empfehlung der Bürgerversammlung nach 
Art. 18 GO (vgl. Art. 18 Abs. 4 GO).
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25. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Sayern

0

Im einzelnen ist darauf hinzuwirken, daß

54

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des KWBG sind 

Versorgungsbezüge an Bürgermeister zu zahlen.wenn sie mit 
Ablauf einer Amtszeit von 10 Jahren in den Ruhestand tre

ten. Daneben haben ausscheidende Bürgermeister auch dann 
einen Anspruch wenn sie nach 6-jähriger Amtszeit in den 

Ruhestand treten und vorher Beamte auf Lebenszeit waren. 

D ie Versorgungsbezüge betragen m indestens 35 %, in den 
überwiegenden Fällen jedoch nicht unter 50 % der Endbezü

ge. Dies führt dazu, daß vielfach 30 - 35 jährige ehemalige 

Bürgermeister nach Ablauf einer einmaligen Amtszeit als 
hochbezahlte "Spaziergänger" ihre "wohlverdiente" Pen
sion einstreichen. Dieser Zustand ist unerträglich, weil er 

zum einen eine unzumutbare Belastung für die Gemeinden 

darstellt und zum anderen kommunale Wahlbeamte unan
gemessen bevorzugt.

3 Art. 123 KWBG schärfer gefaßt wird, wonach keine Be
züge zu bezahlen sind, wenn sich ein Bürgermeister un
begründet nicht mehr zur Wahl stellt.

2. Ruhestandsbezüge erst ab dem 55. Lebensjahr bezahlt 
werden und

1 . bei Beamten auf Lebenszeit die Bezahlung der Ruhe
standsbezüge von ihrer Rückkehr in den öffentlichen 
Dienst abhängig gemacht wird,

Der CSU-Parteitag fordert die Bayer. Staatsregierung und die 
Landtagsfraktion auf, eine Gesetzesinitiative einzubringen, 
wonach die Gewährung von Versorgungsbezügen an ausschei
dende Bürgermeister erheblich beschränkt wird.

Stellungnahme der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag

Das von der Jungen Union angesprochene Problem wurde 

vom Arbeitskreis Innenpolitik der Fraktion schon mehr

fach erörtert. Es bestand Einigkeit, hier eine weniger groß
zügige Regelung zu treffen. Zu Anfang der nächsten Legis
laturperiode steht ohnehin eine Änderung des KWBG an; 

der Antrag der Jungen Union wird der Fraktion als Materi
al für die Novellierung dienen.
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Unbeschadet dieser Erwägungen ist jedoch beabsichtigt, 
in der nächsten Legislaturperiode das Gesetz über die 
kommunalen Wahlbeamten zu novellieren. Die Anregung 
der JU kann dabei als Material dienen.

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers des Innern

Die in dem Antrag angesprochene Frage war schon mehr
fach Gegenstand eingehender Erörterungen, zuletzt im 
Innenpolitischen Arbeitskreis der CSU-Landtagsfraktion.

Es wird nicht bestritten, daß in einigen Fällen die besteh
ende Regelung zu einer der Bevölkerung kaum verständ
lichen lebenslangen Versorgung ausgeschiedener junger 
Mandatsträger führt. Es überwog aber die Auffassung, 
daß diese Nachteile in Kauf zu nehmen seien. Die Rück
kehr in den laufbahnmäßigen Dienst bei einer Gemeinde 
ist für einen nicht mehr wiedergewählten Bürgermeister 
in manchen Fällen nur schwer zuzumuten; auch für den 
neugewählten Bürgermeister kann der "abgewählte" 

Bürgermeister in der Gemeindeverwaltung eine Belastung 
darstellen. Die Verpflichtung für einen Bürgermeister, 

sich außer im Falle seiner Dienstunfähigkeit wieder zur 
Wahl zu stellen ist nicht unproblematisch, z.B. dann, 

wenn sich die politischen Mehrheitsverhältnisse im Ge
meinderat so sehr geändert haben, daß der bisherige Bür
germeister im Falle seiner Wiederwahl nicht mehr auf 

eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat 
hoffen kann. Es sollte auch vermieden werden, daß ein 
Bürgermeister sich nur formal zur Wiederwahl stellt, um 
seine Versorgung nicht zu verlieren.
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26. Der CSU-Parteitag möge beschließen :

Begründung :

Ferner :

56

Rede des Landesvorsitzenden der CSU vor dem Kommu

nalpolitischen Kongreß der CSU in Augsburg am 18. Juni 

1977 (siehe Dokumentation der CSU-Landesleitung 

"Kommunalpolitik der CSU — Verpflichtung und Auf

trag", Seite 22 und Seite 26).

Die Bayerische Staatsregierung wird dringend gebeten, 

die Auflösung von Außenstellen staatlicher Behörden 

auszusetzen. Die CSU-Fraktion im Bayerischen Land

tag wird aufgefordert, über die Zentralisierung der Be

hörden, insbesondere der Justiz- und Finanzverwaltun

gen , neu zu befinden.

Reinhold Macho

Mitglied des Parteitags

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers des Innern

2. Dor Gesamtplan ist für die Festlegung der Behörden 
sitze durch die zuständigen Ministerien verbindlich.

Die Auflösung von Außenstellen staatlicher Behörden 

ist gegen die notwendige, viel beschworene Bürgernähe 

der Verwaltung gerichtet. Eventuelle Einsparungsmaß

nahmen stehen insbesondere in den strukturschwachen 

Räumen mit ihren unzureichenden Verkehrsverhältnis

sen in keiner Relation zu den Erschwernissen, die solche 

Maßnahmen für die Bürger bringen.

Das Problem der Auflösung von Nebenstellen von Behör
den und Gerichten der Unterstufe hat die Staatsregierung 
seit Beginn der Kreisreform wiederholt beschäftigt. Der 
Ministerrat hat Anfang 1971 einen interministeriellen Aus

schuß zur Behandlung von Folgewirkungen der Gebiets
reform unter Vorsitz von Herrn Staatssekretär Kiesl ein

gesetzt. Der Staatssekretärausschuß hat nach eingehenden 
Beratungen und mehreren Zwischenberichten dem Mini- 

sterrat am 31. Januar 1973 ein Gesamtkonzept über die 
Bestimmung der Sitze von Behörden und Gerichten der 
Unterstufe vorgelegt. Auf der Arbeitstagung der CSU- 
Fraktion in Rottach-Egern am 7./8. Februar 1973 wurde 

dieses Gesamtkonzept mit den zuständigen Gremien der 
Fraktion im einzelnen erörtert. Den hierbei geäußerten 
Änderungswünschen hat der Ministerrat in seiner Sitzung 

vom 13. Februar 1973 teilweise Rechnung getragen und 
folgenden Beschluß gefaßt :

1. Der Gesamtplan über die Best im m ung der staatlichen 

Behörden der Unterstufe wird in der Fassung der An
lage gebilligt.
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Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, daß die Staats
regierung zum Ausgleich von Zentralitätsverlusten ehe
maliger Kreisstädte seit dem Jahre 1972 ein Förderungs
programm aufgestellt und bisher bereits rund 190 Mio 
DM an staatlichen Förderungsmitteln für ehemalige Kreis
sitze aufgewandt hat. Die Staatsregierung ist der Über
zeugung, daß damit den ehemaligen Behördensitzen mehr 
gedient ist, als mit der Beibehaltung unrentabler staatli
cher Diensstellen.

■r«»

V’

•' ■

j'

Das vom M inisterrat am 1 3. Februar 1973 beschlossene 
Gesamtkonzept über die Bestimmung der Sitze von Be
hörden und Gerichten der Unterstufe sollte heute nicht 
mehr zur Diskussion gestellt werden. Diese Konzeption 
ist durch Gesetze und zahlreiche Verordnungen der ein
zelnen Ressorts in der Zwischenzeit verwirklicht. Ein 
Überdenken der weiteren Auflösung von Außenstellen 
wäre nur dann sinnvoll, wenn die Ziele der Gebiets- und 
Verwaltungsreform (Einräumigkeit der Verwaltung, 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Dis
lozierung von Behörden zum Ausgleich von Zentralitäts
verlusten) aufgegeben würde. Eine derartige politische 
Kehrtwendung ließe sich aber in der Öffentlichkeit 
nicht vertreten. Das vielfach zu hörende Argument der 
''Bürgernähe der Verwaltung" ist nicht stichhaltig, da 
sie nicht das Alleinziel der Gebiets- und Behördenreform 
sein kann. Bürgernähe der Verwaltung ist nur insoweit 
möglich, als sie mit den übrigen Zielen der Effizienz 
und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu vereinba
ren ist. Mit der Betrachtungsweise des Antragstellers 
würde letztlich das Ergebnis der gesamten Kreis- und Ge

meindegebietsreform in Frage gestellt. Mit einer Ausset
zung der Auflösung von Außenstellen staatlicher Behör

den würde schließlich auch die Bevölkerung der Gebiete 
benachteiligt, in denen die Außenstellen staatlicher Be
hörden bereits jetzt aufgehoben worden sind. Damit 
würde erneut Unruhe vor allem bei den Mandatsträgern 
ehemaliger Kreissitze hervorgerufen. Ein neues Konzept 
oder Programm der Staatsregierung zur Auflösung von 
Außenstellen staatlicher Behörden wird deshalb weder 
für notwendig noch für sinnvoll erachtet.
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Junge Union Bayern27. Der CSU-Parteitag möge beschließen :

b) Mietgleitklauseln in Verträgen sind zuzulassen.

58

c) Es ist zu prüfen, ob M ieteinigungsstellen die Gerichte 

entlasten können und ob hierdurch der häufig eintreten

de formalrechtliche Zwang zur Klageerhebung (— um 

nicht materielles Recht zu verlieren —) vermindert wer

den kann.

e) Prozessuale und formale Hindernisse zur Durchsetzung 

materiellen M ietrechts sind abzubauen.

3. Die CSU hält daher insbesondere folgende Korrekturen 

für dringlich :

a) Um die Vergleichsmietenregelung — wie voin Gesetz

geber gewollt — an Markt und Kosten zu orientieren, 

ist die jährliche Fortschreibung von Mietspiegeln erfor

derlich. M ieten, die vor mehr als drei Jahren am Markt 

vereinbart wurden, sind Best and sm ieten, die das Markt- 

geschehen nicht mehr widerspiegeln.

2. Die CSU fordert die Beseitigung von Investitionshindernis

sen im Wohnungbau und die Schaffung von Rahmenbedin

gungen, die einen ausgewogenen Wohnungsmarkt ermög

lichen. Dabei ist jedoch am politischen Ziel eines markt

wirtschaftlich und sozial orientierten Wohnungswesens — 

wie es der Gesetzgeber ursprünglich vorsah — festzuhal

ten .

Die Praxis hat gezeigt, daß die derzeit geltenden Bestim

mungen des M ietrechts unpraktikabel und daher geeignet 

sind, mögliche Investoren vom Mietwohnungsbau abzu

halten .

1. Die CSU sieht mit Besorgnis, daß durch einen anhalten

den Rückgang der Wohnungsbautätigkeit, insbesondere 

im freifinanzierten M ietwohnungsbau, eine deutliche 

Wohnungsknappheit eingetreten ist, die sich in den kom

menden Jahren sogar noch verschärfen wird. Diese Ver

knappung des Wohnungsangebots geht einher mit einem 

zunehmenden Substanzverfall der bestehenden Wohnun

gen.

Von dieser Entwicklung ist insbesondere die jüngere Gene

ration m it den geburtenstarken Jahrgängen betroffen, die 

der Versorgung mit familiengerechten Wohnungen beson

ders bedarf.

d) § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes ist so zu fassen, daß das 

Fordern oder Erheben einer lediglich die Kosten decken

den Miete keine Ordnungswidrigkeit darstellt.

f) Die Möglichkeit der Überprüfung der M ietrechtsprechung 

durch Obergerichte ist zu verbessern, um die Rechtsprechung 

zu vereinheitlichen.

g) Dem privaten Hauseigentümer ist die Bildung steuerfreier 

Rücklagen für Instandhaltung und Instandsetzung zu er 

m ögl ichen.
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Der Antrag ist in der Zielrichtung der Wiederbelebung des 
frei finanzierten 'Wohnungsbaus und des Abbaus investitions
hemmender Vorschriften zu unterstützen. Die einzelnen 
Punkte bedürfen noch genauerer Prüfung. Die Große Anfrage 
der CDli/CSU-Fraktion zur "Neuorientierung der Wohnungs
baupolitik" (BTDrs. 8/1 123) hat dasselbe Ziel.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag
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28. Raumbezogene Maßnahmen

Der Antrag wird aus fachlicher Sicht unterstützt.

60

Erfolgreiche Landesentwicklung ist ohne aktive M itwir- 
kung der Kommunen und der Privatwirtschaft nicht 
denkbar. Wesentliche Standort- und Investitionsent
scheidungen fallen im nichtstaatlichen Bereich, ohne daß 
die Ziele des LEP für private Planungsträger unmittelbar 

verbindlich sind. Der Staat m uß sich daher zum G rund- 
satz der "helfenden Planung” bekennen und bereits im 
Vorfeld konkreter Planungen verstärkt beratend tätig 
werden. Durch eine rechtzeitige und unbürokratische 
Beratung, die z.B.

— den Planungsträgern das breite Spektrum an Standort- 
bzw. Trassenalternativen aufzeigt,

— die inzwischen verbesserte Ausstattung strukturschwa

cher Räume mit Infrastruktureinrichtungen hervorhebt,

— die überkommenen Konzentrationstendenzen auf be
stehende Ballungsgebiete durch die Betonung der Stand
ortgunst anderer Landesteile relativiert und

— eine vorweggenommene, vorläufige Abstimmung der 

Verwaltung ermöglicht und damit die Chancen für er
forderliche Genehmigungen tendenziell aufzeigt.

Dieser Zielsetzung dienen gegenwärtig auch Überlegungen 
des StM LU , das Raumordnungsverfahren noch wirkungs
voller zu machen, um in einer Zeit stagnierenden bzw. sin
kenden wirtschaftlichen Wachstums alle Möglichkeiten 
zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungs

verfahren auszuschöpfen und investitionshemmende Wir
kungen zu vermeiden.

könnten eine Orientierung an den grundlegenden Inhal
ten der Landesplanung, eine Verkürzung der Planungsver

fahren und damit eine Beschleunigung von Entwicklungs

impulsen durch raumbedeutsame Maßnahmen und In
vestitionen erleichtert werden.

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Landesent
wicklung und Umweltfragen

Arbeitskreis "Umweltsicherung 
und Landesplanung" der CSU

Die Bayerische Staatsregierung wird ersucht, darauf hinzu

wirken, daß die Bezirksregierungen in ihrer Eigenschaft als 

höhere Landesplanungsbehörden im verstärkten Maße hel
fend und beratend gegenüber Wirtschaft und Kommunen 
tätig werden, damit wesentliche raumbezogene Maßnah
men, die Entwicklungsimpulse geben können, schnell und 
sachgerecht verwirklicht werden können.
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Für diesen Antrag, der auch den Zuständigkeitsbereich des 
Staatsministeriums für Landesentv; icklung und Umwelt
schutz berührt, sehe ich kein Bedürfnis. Schon bisher sind 
die Bezirksregierungen, insbesondere mit ihren für Wirt
schaft und Verkehr zuständigen Abteilungen, sowohl "hel
fend" (Wirtschaftsförderung) als auch "beratend" (z.B. 
Standortberatung) gegenüber der gewerblichen Wirtschaft 
und gegenüber den Kommunenfwirtschaftsnahe Infrastruk

tur, Verkehr und Energie) tätig geworden. Nach meiner 
Auffassung hat sich die bisherige Praxis bewährt, so daß hier 
für ein zusätzliches Tätigwerden der Bezirksregierungen als 
"höhere Landesplanungsbehörden" kein Anlaß besteht.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

Für eine verstärkte Beratung sind in erster Linie die Be

zirksregierungen in ihrer Eigenschaft als höhere Landes
planungsbehörden geeignet. Sie sind aufgrund der in Art. 
20 Abs. 1 Satz 2 BayLpIG festgelegten Pflicht zur Mittei
lung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von 

überörtlicher Bedeutung aktuell über entsprechende Ein

zelvorhaben und Planungen informiert und verfügen über 
ausführliches Gruhdlagenmaterial für Bestand und Pla

nungen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur sowie 
zahlreiche Daten zur Struktur und Entwicklung der ein

zelnen Räume. Aufgrund der organisatorischen Zusam
menfassung von Landesentwicklung und Umweltfragen 
entsprechend dem bayerischen Modell des StMLU auch 
auf der Ebene der Bezirksregierungen wird außerdem ge
währleistet, daß bereits im Vorstadium der Planung die 
bei Standortentscheidungen zunehmend Bedeutung er
langenden Umweltaspekte besser berücksichtigt werden.
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29. Landesentwicklungspolitik

Der Antrag wird aus fachlicher Sicht unterstützt.

62

Der Parteitag ersucht die Bayerische Staatsregierung, das 

Finanzgebaren der öffentlichen Hand daran zu orientieren, 
daß trotz rückläufiger Mittel an einer nachdrücklichen Ver

wirklichung der Ziele des LEP gearbeitet wird.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Landesent
wicklung und Umweltfragen

Dr. Edmund Stoiber, MdL 
Mitglied des Parteitages

Eine nach außen dokumentierte landesentwicklungsori
entierte Ausgabenpolitik kann auch Signalwirkung für 

Gebietskörperschaften und private Investoren entfalten. 
Sie werden umso mehr bereit sein, die Landesentwick

lungspolitik zu unterstützen und im ländlichen Raum 
insbesondere in den strukturschwachen Gebieten zu in
vestieren, wenn sie sehen, daß es der Staat nicht bei 

einer theoretischen Gebietsfestlegung und der Aufstel
lung entsprechender Ziele bewenden läßt, sondern seine 
Haushaltspolitik erkennbar daran ausrichtet. Gerade in 
Zeiten rückläufiger Entwicklung ist die in vielen Berei
chen notwendige M ithilfe aller tragenden Kräfte in Wirt
schaft und Gesellschaft (z.B. zur Verbesserung des Ar
beitsplatzangebots, zur Gewährleistung einer ausreichen
den Versorgung aller Landesteile mit ärztlichen Leistun
gen usw.) nur zu gewinnen, wenn die notwendigen Appel
le an das Verantwortungsbewußtsein der Gesellschaft 
für das Ganze mit einem beispielhaften Handeln des 
Staates selbst einhergehen.

Der Parteitag appelliert an die tragenden Kräfte in Wirtschaft 
und Gesellschaft, die Grundsätze der staatlichen Landesent

wicklungspolitik zu unterstützen. Dazu gehört insbesondere 
das Bemühen, gerade in Zeiten rückläufiger Entwicklung 

alles zu tun, um den Raum zu halten und auf gleichwertige 

Lebensbedingungen hinzuwirken.

Zwar enthält das LEP auch Ziele mit Verbotscharakter, 
im weitaus überwiegenden Anteil seiner Ziele sind jedoch 

landesplanerische Entwicklungsgesichtspunkte normiert. 
Ihre Verwirklichung hängt entscheidend vom LEP-orien- 
tierten Einsatz öffentlicher Haushaltsmittel ab. Ein guter 

Ansatz dazu waren die Sohderinvestitionsprogramme 
1977 und 1978. Auch im Interesse der Glaubwürdigkeit 
der Staatsregierung ist es dringend geboten, diesen Weg 

fortzuschreiten und nach Möglichkeiten einer intensive
ren Verknüpfung zwischen Haushaltspolitik und Landes
entwicklungspolitik zu suchen. Das gilt umso mehr, als 

die angespannte Haushaltslage dazu zwingt, die Mittel 
effektiv und konsequent für die Entwicklung des Landes 
und das Wohl der Bürger einzusetzen.
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Dieser Antrag betrifft nicht nur ganz generell Fragen der 

Landesentwicklungspolitik, sondern er berührt in erhebli
chem Maße den Bereich der regionalen Strukturpolitik. Um 

das Ziel des Antrags zu verdeutlichen, halte ich es für zweck
mäßig, Abs. 2 der Antragsformulierung näher an den konkre

ten Problemen zu orientieren. Ich schlage etwa folgende 
Fassung vor:

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

"Der Parteitag appelliert an die tragenden Kräfte in Wirtschaft 
und Gesellschaft, die Bemühungen der regionalen Strukturpo

litik der Bayerischen Staatsregierung zu unterstützen. Gerade 
in Perioden rückläufiger Entwicklung sind die Anstrengungen 
zu verdoppeln, möglichst wohnortnahe Arbeitsplätze zu schaf

fen und bestehende Arbeitsplätze zu sichern, um so der Ab
wanderung der Bevölkerung aus den strukturschwachen Gebie
ten und den industriellen Problemgebieten Bayerns in die großen 
Verdichtungsräume entgegenzuwirken; denn dies ist eine ent
scheidende Voraussetzung für die Verwirklichung des Ziels der 
Landesentwicklungspolitik, möglichst gleichwertige Lebensbedin
gungen in allen Landesteilen herzustellen."
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30. Erhaltung unserer Umwelt

Der Parteitag möge beschließen :

Der Antrag wird aus fachlicher Sicht unterstützt.

64

Die Bayerische Staatsregierung wird ersucht, dafür zu sorgen, 

daß in allen Bereichen der Aus- und Fortbildung die Wech
selbeziehungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt 
in vermehrtem Umfang dargestellt werden. Damit soll die 

Bereitschaft des einzelnen, an der Erhaltung unserer Umwelt 

mitzuwirken, gestärkt und einseitige Schlußfolgerungen ver- 
mieden werden.

Es ist zu unterscheiden zwischen Aus- und Fortbildung 
zu Berufen, die unmittelbar auf den Umweltschutz ge
richtet sind, und Berufen, bei deren Ausübung mittelbar 

auf die Umwelt (meist im negativen Sinn) Einfluß ge
nommen wird.

1. Was die Umweltschutzberufe anbelangt, ist festzustel

len, daß mit den vorhandenen Ausbildungsmöglich
keiten (Umweltschutztechniker an der LGA Nürnberg, 

grad. Umweltingenieur an den Fachhochschulen Mün
chen, Coburg und Weihenstephan; Universitätsstudien
gänge in den klassischen Ausbildungsrichtungen Bio
logie, Maschinenbau, Physik, Chemie, Forstwissenschaf
ten etc.) der Bedarf an Spezialisten für den öffentlichen 
Dienst und die Wirtschaft gedeckt werden kann.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Landesent
wicklung und Umweltfragen

Arbeitskreis "Umweltsicherung 
und Landesplanung" der CSU

2. Es gibt zahlreiche Berufe, bei deren Ausübung die Um

welt beeinträchtigt wird (z.B. Bauhandwerker erzeugen 
Lärm , verursachen Staubentwicklung; Ingenieure kon
struieren Fahrzeuge, die Lärm erzeugen etc.). Ungeach

tet der Tatsache, daß diesen Umweltbeeinträchtigungen 
auf allgemeine Weise begegnet wird (Gesetz zum Schutz 
gegen Baulärm, DIN-Normen übe die hochstzulässigen 

Lärmwerte bei Kfz etc.) wäre es jedoch wünschenswert, 
daß alle Berufsausbildungsgänge allgemeine, nach Mög

lichkeit auf den Beruf bezogene Informationen über den 
Umweltschutz erhalten, in dieser Hinsicht sind in der 

Praxis noch viele Wünsche offen.

3. Was die Berücksichtigung der Umweltfragen im Unter
richt an allgemeinbildenden Schulen anbelangt, so kann 
allerdings gesagt werden, daß die notwendigen Schritte 
von der Staatsregierung cingeleitet sind.
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Abfallbeseitigung31.

Der Parteitag möge beschließen :

Der Antrag wird aus fachlicher Sicht unterstützt.
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Die Wiederverwertung von Abfällen ermöglicht neben 
der Schonung der natürlichen Ressourcen die Einsparung 
von Investitionskosten bei Anlagen zur Behandlung von 
Abfällen mit dem Ziel ihrer Beseitigung. Die Sammlung 
der Abfälle am Anfallort, getrennt nach ihrer stofflichen 
Zusammensetzung, ist eine wesentliche Voraussetzung 
für die verstärkte Rückführung von Abfällen in den Pro
duktionsprozeß. Zur Entwicklung wirtschaftlicher Syste
me zur getrennten Erfassung versehiedener Abfallarten 

in Haushaltungen und Gewerbebetrieben und zur Entwick
lung neuer Technologien für die Verwendung der so ge
wonnenen sekundären Rostoffe bei der Güterproduktion 
sollten verstärkt staatliche Mittel bereitgestellt werden. 
Nur auf diese Weise kann die häufig noch bestehende 
Kostendifferenz zwischen den Primärrohstoffen und den 

aus Abfällen gewonnenen Sekundärrohstoffen, die bisher 
eine verstärkte Anwendung der Wiederverwertung weit
gehend verhindert, abgebaut werden.

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Landesent
wicklung und Umweltfragen

Arbeitskreis "Umweltsicherung 
und Landesplanung" der CSU

Die Bayerische Staatsregierung möge für die Entwicklung 
und Einführung von Systemen zur getrennten Erfassung und 
Wiederverwertung von Bestandteilen aus häuslichen und ge
werblichen Abfällen in stärkerem Umfang Förderungsmittel 
bereitstellen, da hierdurch ein Mehrfaches dieser Mittel 

beim Bau von Abfallbeseitigungsanlagen eingespart werden 
kann.
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32. Strahlenbelastung

Der Parteitag möge beschließen :

Der Antrag wird aus fachlicher Sicht unterstützt.

66

Die Bayerische Staatsregierung und die CSU-Landtagsfrak- 
tion werden ersucht, zu prüfen, inwiefern die Strahlenbe

lastung der Bevölkerung durch die Anwendung ionisierender 
Strahlung in der Medizin, die heute bereits mehr als 50 % 

der natürlichen Strahlenbelastung ausmacht, durch die Ein

richtung von geeigneten Dokumentations- und Informations
systemen verringert werden kann.

Stellungnahme des Bayerischen 

Staatsministers für Landesent

wicklung und Umweltfragen

Arbeitskreis" Umweltsicherung 

und Landesplanung" der CSU

Die natürliche Strahlenbelastung des Menschen von etwa 
130 Milli rem je Person und Jahr wird durch die Anwen
dung ionisierender Strahlen in der Medizin um etwa 55 
M illirem je Person und Jahr erhöht.

Da diese anthropogene Strahlenbelastung, die im wesent
lichen durch die Anwendung von Röntgenstrahlen für 

Zwecke der medizinischen Diagnostik bedingt ist, im 
Vergleich zur natürlichen Strahlenbelastung nicht mehr 
zu vernachlässigen ist,sollten alle Anstrengungen unter
nommen werden, diese Strahlenbelastung zu verringern, 
ohne dabei allerdings die Anwendbarkeit ionisierender 
Strahlen in der medizinischen Diagnostik und Therapie 
in Frage zu stellen.

Eine wesentliche Voraussetzung für eine Verringerung der 
anthropogenen Strahlenbelastung wäre die Einführung 
eines Systems zur Dokumentation der je Person tatsäch
lich aufgenommenen Strahlenbelastung, da nur auf diese 
Weise eine unnötige Strahlenbelastung als Folge von Mehr
fachuntersuchungen vermieden werden kann. Als Instru
ment für eine derartige Dokumentation der Individual
dosis ist ein auf freiwilliger Basis eingeführter Strahlen

paß geeignet. Gleichzeitig sollte die Überlassung von Rönt
genaufnahmen an den Patienten bei einem Wechsel des 
Arztes sichergestellt werden.
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Bei beruflich strahlenexponierten Personen in Kernkraft

werken hat sich ein gesetzlich vorgeschriebener Strahlen
pass gut bewährt.

Ein von MdL Dr. Hamann (SPD) eingebrachter Antrag auf 
verpflichtende Einführung eines allgemeinen Strahlenpasses 

wurde vom Ausschuß für Sozial-, Gesundheits- und Familien
politik abgelehnt, ebenso vom Ausschuß für Staatshaushalt 
und F inanzfragen.
In der Plenumsdiskussion am 26.4.1978 wurde der Antrag 
zur nochmaligen Beratung in die Fraktion zurückverwiesen.

Beratung im Fraktionsvorstand am 6.6.1978

Argumente gegen verpflichtende Einführung

— rechtliche Möglichkeiten in Bayern nicht vorhanden

— Bundesregierung: Frage der Einführung mit negativem 
Ergebnis geprüft.

— Bundesgesundheitsamt: Aufwand unverhältnismäßig 
hoch gegenüber Nutzen.

— Röntgendiagnostik im Krankheitsfall auch dann durch
zuführen, wenn R öntgenpass vorliegt.

Bei Einführung eines Strahlenpasses auf freiwilliger Basis 
könnte die Strahlenbelastung einer Population spürbar ge
senkt werden.

Es sollte geprüft werden, ob es zweckmäßig ist, daß bei ei
nem Wechsel des Arztes oder der Krankenanstalt Röntgen
aufnahmen zu übergeben sind. Hierdurch könnte die mehr
fache Anwendung ionisierender Strahlen im gleichen Krank

heitsfall vermieden werden.

Stellungnahme der CSU-Fraktion 
im Bayetischen Landtag
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Lärmschutz33.

Der Parteitag möge beschließen :

S8

Arbeitskreis ''Umweltsicherung 
und Landesplanung" der CSU

Stellungnahme des Bayerischen

Staatsministers des Innern

Die Bayerische Staatsregierung wird ersucht, dem Lärm
schutz, der immer mehr zu einem zentralen Anliegen vor

beugender Gesundheitspolitik wird, verstärkt ihr Augen
merk zu widmen. Sie soll insbesondere darauf hinwirken, 
daß zur Vermeidung einer weiteren Steigerung der Beein
trächtigung des Bürgers durch Verkehrslärm in Belastungs
gebieten beim Bau neuer Verkehrswege bei vorgegebenem 
Haushaltsvolumen der schalltechnischen Qualität der Vor
zug gegenüber der Quantität gegeben wird.

Die Staatsregierung hat schon vor Erlaß des Bundes- 

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in damals vorbild
licher Weise Regelungen über den Lärmschutz im Straßen
bau getroffen (Bek vom 13.2.1973 MABI S. 252). Daß es 
gleichwohl nicht zu einer allseits befriedigenden Verwal
tungspraxis gekommen ist, liegt daran, daß der Bund zwar 
mit dem BImSchG eine Art gesetzgeberischer Absichtser
klärung abgegeben, es aber unterlassen hat, durch die Be
stimmung der Grenzwerte das Gesetz auch tatsächlich an
wendbar zu machen. Die Staatsregierung hat wiederholt 
auf den raschen Erlaß einer entsprechenden Rechtsverord
nung gedrängt.

Das Fehlen dieser Verordnung führte zu den größten Schwie
rigkeiten in der Verwaltungspraxis. Schließlich ist aufgrund 
neuerer Rechtsprechung die Situation so kompliziert ge
worden, daß der Erlaß eines selbständigen Verkehrslärm

schutzgesetzes (VLärmSchG) des Bundes unabdingbar wur
de. Die Staatsregierung hat im ersten Durchgang im Bundes

rat hierzu in vielen Punkten konstruktive Mitarbeit geleistet 
und wird auch künftig jede Verbesserung und jede Beschleu
nigung des vorgesehenen VLärmSchG unterstützen.

Sie geht dabei davon aus, daß die entscheidenden Grenz

werte so gewählt werden müssen, daß den berechtigten Be
langen der Anwohner auf ein hinreichend ruhiges Wohnen 
Rechnung getragen wird.

Diese Forderung ist in strukturschwachen Räumen, die vor 
allem ein leistungsfähigeres Fernstraßennetz brauchen, re
gelmäßig befriedigend erfüllbar, weil entsprechend umwelt
freundliche Trassen gewählt werden können.

Schwieriger liegen die Dinge in den Ballungsräumen, vor 
allem für den kommunalen Straßenbau. Hier setzt sich die 
Staatsregierung dafür ein, daß Verschlechterungen für die 
Betroffenen verhindert werden, indem auch weiterhin die 
Möglichkeit offengehalten wird, nach den bestehenden, sehr 
niedrigen Planungsrichtpegeln zu verfahren. Darüber hinaus 
fordert die Staatsregierung die Ausdehnung der Anwend
barkeit des VLärmSchG auf alle bestehenden Straßen bei 
gleichzeitiger finanzieller Unterstützung der Kommunen. 
Damit könnten zumindest mittelfristig auch derzeit bestehen
de Mißstände abgebaut werden
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Der Antrag wird aus fachlicher Sicht unterstützt.

69

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Landesent
wicklung und Umweltfragen

Insbesondere beim Bau neuer Verkehrswege kann durch 
planerische Maßnahmen (Trassenführung, Höhenlage, Schall
schutzzäune) und durch baulichen Schallschutz (Schallschutz
fenster, Festlegung von Planungsrichtwerten) den berechtigten 
Anliegen der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Über
steigerte Lärmschutzforderungen führen jedoch entweder zu 
einschneidenden Verkehrsbeschränkungen oder erfordern so 
hohe Investitionen für Schallschutzmaßnahmen, daß die freien 

M ittel für den Neubau von Verkeh rswegen unverhältnismäßig 
stark beschnitten werden. Daraus ergibt sich eine Problemlage, 
die auf der einen Seite eine möglichst weitgehende Mobilität 
für alle Bürger schaffen, auf der anderen Seite eine Belästigung 
der Bürger durch Verkehrslärm möglichst vermeiden soll.

Zu diesem Antrag, gegen den keine grundsätzlichen Beden
ken bestehen, darf ich bemerken, daß die Staatsregierung 

seit Jahren auf den Schutz des Bürgers gegen Verkehrslärm 
besonders achtet. Sie richtet ihr Augenmerk dabei auf alle 

Möglichkeiten des Lärmschutzes wie

— planerische Maßnahmen
— bauliche Schallschutzmaßnahmen

— Verkehrslenkung sowie
— Konstruktion der Fahrzeuge.

Die steigende Belastung der Bevölkerung durch den Stras

senverkehrslärm erfordert in den Brennpunkten des Ver
kehrs eine Verringerung der Lärm im m issionen durch bau
liche Maßnahmen an den Verkehrswegen, da ansonsten 

eine Bunkerung" der Bürger in den Ballungsgebieten er
folgen müßte. Dies bedeutet, daß in Belastungsgebieten 

beim Neubau von Verkehrswegen der lärmhygienischen 
Qualität der Vorzug gegenüber der Quantität zu geben 
ist, wenn in diesen Gebieten keine zusätzlichen Haushalts

mittel für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen 
bereitgestellt werden können. Eine derartige Forderung 
ist bei der insgesamt guten Verkehrsinfrastruktur in Be
lastungsgebieten vertretbar, da die Aufwendungen für 
Lärmschutzmaßnahmen bei Straßenneubaumaßnahmen 
aufgrund von Erfahrungswerten maximal 10 % der gesam

ten Baumaßnahmen betragen. In ländlich strukturierten 
Räumen kann wegen der insgesamt niedrigeren großflächi

gen Lärmbelastung und der meist noch nicht zufrieden
stellenden Verkehrsinfrastruktur auf eine derartige Forde
rung zunächst verzichtet werden.
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Der Bund hat es in der Vergangenheit trotz Drängen der Län
der auf baldige Festsetzung von Immissionsgrenzwerten ver
säumt, Rechtsverordnungen nach dem Bundesimmissions

schutzgesetz zu erlassen. Da das Fehlen von Grenzwerten den 
Straßenbau zunehmend erschwerte und die Gefahr bestand, 

daß richterliche Urteile eine Regelung des Lärmschutzes prä- 
iudizierten, haben die Verkehrsabteilungsleiter und die Leiter 
der Obersten Straßenbaubehörden der Länder zur besseren 

Praktizierbarkeit und klareren Kompetenzabgrenzung, aber 
auch im Hinblick auf die Einflußmöglichkeiten zugunsten wirt

schaftlich tragbarer Lösungen auf eine Regelung in einem ei
genen Verkehrslärmschutzgesetz hingewirkt. Die Bundesre

gierung hat daraufhin am 23.3.1978 den Entwurf eines Ge
setzes gegen Verkehrslärm an Straßen- und Schienenwegen — 

Verkehrslärmschutzgesetz — dem Deutschen Bundestag zuge

leitet, nachdem der Bundesrat am 17.2.1978 in einer Stellung
nahme zum Gesetzentwurf zahlreiche Verbesserungsvorschläge 

unterbreitet hat. Der Entwurf sieht folgende Grenzwerte für 
den Bau oder die wesentliche Änderung öffentlicher Straßen 
sowie von Eisenbahnen und von Straßenbahnen vor :

In Hinsicht auf die vorstehenden Ausführungen sollte meines 

Erachtens erwogen werden, ob Satz 2 der Antragsformulie
rung nicht etwas allgemeiner gehalten werden kann.
Im übrigen möchte ich bei dieser Gelegenheit auf meine Be
sorgnis hinweisen, daß unter dem Etikett "Lärmschutz” 
Straßenbaum ittel, die für den weiteren Ausbau des Fern
straßennetzes in Bayern dringend benötigt werden, verstärkt 
für Lärmschutzmaßnahmen bei Fernstraßen in anderen dich
ter besiedelten Ländern eingesetzt werden.

Wohngebiete

M ischgeb iete

Gewerbe- und In

dustriegeb iete

(A) - tags/nachts -

(A)

-

■> >■

t R I
• ■ Ä ' A

■ ,r v ;

- >•

Es ist zu hoffen, daß dieses Gesetzgebungsverfahren bald 

zum Abschluß kommt. Des weiteren sollte die Bundesre

gierung entsprechend einer Forderung des Bundesrates 
baldmöglichst ein Gesamtkonzept zur Verringerung des 
Verkehrslärms vorlegen, in dem neben der Festsetzung von 

Immissionsgrenzwerten auch die anderen eingangs aufgezähl
ten Möglichkeiten Berücksichtigung finden.

■ W

■ *

..
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34. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

Begründung :

71

s

Der Antrag nach flexibler Gestaltung der Förderschwelle 
und Einführung eines allgemeinen Agrarkredits für einzel
betriebliche Investitionsvorhaben wird befürwortet.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Die gegenwärtige Agrarförderung im Rahmen der Gemein
schaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes” konzentriert die Förderung auf wenige 

sog. entwicklungsfähige Betriebe. Die übrigen landwirt
schaftlichen Betriebe, vor allem die Zu- und Nebenerwerbs
betriebe, die unerläßlich sind für die Sicherung der Er
nährungsgrundlage und die Pflege der Kulturlandschafl, 
sind benachteiligt. Vor allem kommt in der gegenwärtigen 

Förderung die Tüchtigkeit des Landwirts unzureichend zur 

Geltung. Außerdem stellt dieses Fördersystem eine Benach
teiligung der kleiner strukturierten bayerischen Landwirt
schaft dar.

Der Bund wird aufgefordert, die einzelbetriebliche Agrar
förderung zu novellieren, die zu starre Förderschwelle zu 

beseitigen und einen Allgemeinen Agrarkredit nach bayeri
schem M uster zu scnaffen.

H
ergestellt im

 A
rchiv für C

hristlich-S
oziale P

olitik der H
anns-S

eidel-S
tiftung - W

eitergabe nicht gestattet. R
eproduktion und V

eröffentlichung nur m
it schriftlicher G

enehm
igung des A

C
S
P

ACSP, PT19790928-4



72

Entsprechend dem Auftrag des Bayerischen Landtags 
habe ich in einem Schreiben an Bundesminister Ertl und 

die Agrarminister der übrigen Länder die Vorstellungen 

Bayerns zur Weiterentwicklung der Agrarstrukturpolitik 
dargestellt. Danach soll langfristig bei Wegfall des Krite

riums "Förderungsschwelle" ein zweistufiges Förderungs
konzept angestrebt werden mit - einer Grundförderung 
in Form eines allgemeinen Agrarkredits und — einer Zu

satzförderung mit öffentlichen Darlehen und evtl. Zu
schüssen dort, wo dies d ie besonderen Verhältnisse oder 
das öffentliche Interesse erfordern.

Aufgrund der in der Begründung zum Antrag genannten 
Auswirkungen der gegenwärtigen einzelbetrieblichen 
Förderung hat der Bayerische Landtag im Vorjahr auf 
Antrag der CSU-Fraktion die Staatsregierung beauftragt, 

im Planungsausschuß der Agrarstruktur und Küsten
schutz eine Vereinfachung der einzelbetrieblichen För
derung in der Landwirtschaft anzustreben.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten

Mit der Einführung des Bayerischen Agrarkredits haben wir 
der bisherigen starren Strukturpolitik mit dem Kriterium 

"Förderungsschwelle" eine Alternative entgegengestellt. 
Wir wollen zeigen, daß es anstelle der Förderungsschwelle 
sachgerechtere Kriterien für den E insatz der Förderungs- 

m ittel gibt, d ie von unseren Bauern auch akzeptiert wer
den, wie

- Wirtschaftlichkeit der Investition
- Tragbarkeit der Belastung

- Leistungsfähigkeit und -bereitschaft des Einzelnen.

Der Agrarkredit mildert die Härten der Förderschwelle.
Er hat es uns ermöglicht, zu einem einfachen, bürgernahen 

Verwaltungsvollzug zurückzukehren. Durch die einfache 
Abwicklung konnten wir alle vorgelegten Anträge innerhalb 

kürzester Zeit bewilligen; es gab keine Wartezeiten wie beim 
ei nzel bet rieb lieh en Förderungsprogram m.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Bayerischen 
Agrarkredit werde ich entsprechend dem Anliegen des vor
liegenden Antrags auch für 1979 wiederum versuchen, den 
allgemeinen Agrardredit in der Gemeinschaftsaufgabe zu 
verankern.

Bis zur Verwirklichung dieses Konzepts sollte, so wurde 
von uns vorgeschlagen, ab 1978 ein allgemeiner Agrar

kredit in der Gemeinschaftsaufgabe geschaffen werden. 
Bei der Agrarministerkonferenz am 3./4.1 1.1977 in Bad 
Zwischenahn einigten sich die Agrarminister von Bund 
und Ländern schließlich auf ein gemeinsames Konzept, 
das unseren bayerischen Vorstellungen eines allgemeinen 
Agrarkredits weitgehend entsprach. Obwohl Bundesmini
ster Ertl diesem Konzept zugestimmt hatte, gelang es ihm 
nicht,dazu die Zustimmung des Bundeskanzlers und des 
Bundesfinanzministers zu erhalten. So scheiterte bei der 
Sitzung des Planungsausschusses die Einführung eines all

gemeinen Agrarkredits in die Gemeinschaftsaufgabe allein 
an der Ablehnung des Bundes.

Bayern führte daraufhin den Agrarkredit ab 1.1.1978 aus 
Landesm itteln ein.

H
ergestellt im

 A
rchiv für C

hristlich-S
oziale P

olitik der H
anns-S

eidel-S
tiftung - W

eitergabe nicht gestattet. R
eproduktion und V

eröffentlichung nur m
it schriftlicher G

enehm
igung des A

C
S
P

ACSP, PT19790928-4



<•

35. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

Begründung :

■

73

Erst durch die Änderung der steuerlichen Bestimmungen für 

Vereine zum 1. Januar 1977 wurden viele Vereinsvorstände 

auf die Einhaltung steuerlicher Vorschriften aufmerksam. 
Auch von Seiten der Verwaltung gab es vor diesem Zeitpunkt' 
kaum Informationen. Der Staat sollte deshalb aus Billigkeits
gründen auf die Erhebung von Vereinssteuern verzichten, 
wenn die rückwirkende Zahlung zu einer wesentlichen Be
einträchtigung des gemeinnützigen Zwecks führen würde.

Der CSU-Parteitag fordert die Bayer. Staatsregierung auf, die 

Finanzämter anzuweisen, die Billigkeitsregelungen der Abga
benordnung (Stundung und Erlaß) großzügig anzuwenden, 

soweit gemeinnützige Vereine für die Zeit vor dem 1. Januar 
1977 zu Steuernachzahlungen herangezogen werden.
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36. Grundwehrdienst
Junge Union Bayern

Der Parteitag möge beschließen :

■

Begründung :

74

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Die Forderung, die 1 5 Monate Wehrdienst so sinnvoll wie 
möglich zu gestalten, ist voll zu unterstützen. Die immer 
komplizierter werdende Waffentechnik macht eine beson
ders gründliche Ausbildung erforderlich.

Viele junge Wehrpflichtige in der Bundeswehr, die den 

15-monatigen Grundwehrdienst ableisten, klagen da
rüber, daß ein Großteil dieser Zeit durch Nichtstun und 

mehr oder weniger “Herumgammeln” vergeudet wird. 
Wir glauben, daß dafür die Zeit eines jungen Menschen 

zu wertvoll ist. Die Jugend will gefordert werden und 

ist auch bereit, bei entsprechendem attraktiven Ange
bot Leistung zu erbringen. Die CSU bekennt sich zur 

Verteidigungsbereitschaft und hält es für nötig, daß 

junge Menschen im Interesse unserer Freiheit dafür 

auch ein gewisses Opfer bringen. Diese Zeit muß aber 
gut genützt werden.

Der CSU-Parteitag fordert die zuständigen Gremien 
aufzzu überprüfen, inwieweit der 1 5-monatige Grund

wehrdienst bei der Bundeswehr tatsächlich effektiv 
dazu benützt wird, den jungen Wehrpflichtigen die not
wendigen Kenntnisse auf militärischem und gesell
schaftspolitischem Gebiet zu vermitteln.

Sollte die Überprüfung - wie wir glauben - ergeben, 

daß die 15 Monate in vielen Fällen nicht gut genützt 
werden, so fordern wir schnellstens entsprechende Maß
nahmen, die diesen Mißstand beseitigen.
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37. Staatspolitische Bildung der Bundeswehr Junge Union Bayern

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

75

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Der CSU-Parteitag fordert die Abgeordneten des Deut

schen Bundestages auf, sich sowohl für eine zeitliche 
Ausweitung als auch für eine qualitative Verbesserung 
der staatspolitischen Bildung und der politischen Infor

mation in der Bundeswehr einzusetzen. Der Gesamt

ausbildungsplan (GAP) ist dahingehend, besonders für 
die Ausbildung der Unteroffiziere und Mannschaften, 

zu verbessern. Wobei auf die Ausbildung der Unteroffi
ziere besonderer Wert zu legen ist.

Die Bundeswehr hat die Aufgabe, den freiheitlich demo
kratischen Rechtsstaat zu verteidigen, deshalb ist es not
wendig, die Grundkenntnisse der Soldaten über Sinn, 
Zweck und Aufbau unseres Staates wesentlich zu stär
ken. Die Bundeswehr, die fast alle jungen männlichen 

Staatsbürger erfaßt, ist für viele nach Haupt- und Beruf
schule die letzte Institution, die politische Bildung in 

solcher Art ermöglicht und erweist sich deshalb für 

Aufgaben allgemeiner politischer Bildung als besonders 
geeignet.

Der Antrag ist zu unterstützen. Der Wehrbeauftragte des 

Deutschen Bundestages brachte in seinem Jahresbericht 
1976 zum Ausdruck, daß auf dem Gebiet der politischen 

Bildung zwischen dem theoretischen Anspruch und der 
praktischen Durchführung noch ein beträchtlicher Abstand 
zu beseitigen ist.
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Junge Union Bayern

Begründung :

76

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Teilnehmer an Wehrübungen, die im öffentlichen Dienst 
beschäftigt sind, erhalten zur Zeit die vollen Bezüge 

weitergezahlt und zusätzlich einen Wehrsold während 
der Dauer der Wehrübung.

Alle übrigen Teilnehmer müssen sich demgegenüber mit 
einem Verdienstersatz von 90 % zuzüglich Wehrsold be
gnügen.

Für diese unterschiedliche Behandlung fehlt jede sach
liche Rechtfertigung.

Die Forderung erscheint auf den ersten Blick gerechtfer
tigt. Jedoch bedarf es noch einer genaueren Prüfung, ob die 

unterschiedliche Behandlung nicht durch sachliche Gründe 
ganz oder teilweise gerechtfertigt ist.

Der Parteitag möge beschließen :

Der CSU-Parteitag fordert die Bundesregierung auf,da
für zu sorgen, daß Teilnehmer an Wehrübungen, die im 

öffentlichen Dienst beschäftigt sind und Teilnehmer,die 

aus dem Bereich der freien Wirtschaft kommen, in der 
Entlohnung gleich behandelt werden.

38. Teilnehmer an Wehrübungen
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39. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

Begründung :

8432

77

PLZ 8078
PLZ 8079
PLZ 8831
PLZ 8432
PLZ 8421
PLZ 8071
PLZ 8073
PLZ 8072

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers des Innern

Der Landkreis Eichstätt ist zur Zeit in vier Postam tsbezirke 

aufgeteilt und diese postalische Gliederung bedingt zur A b- 
deckung des Kreisgebietes vier amtliche Fernsprechbücher.

Die Bayer. Staatsregierung wird aufgefordert, dafür Sorge 
zu tragen, daß die von ihr politisch zu vertretende Land
kreis- und Gemeindegebietsreform in voller Konsequenz 
durchgeführt wird und auch der Aufgabenbereich der 

Deutschen Bundespost auf die neuen Gebietsverhältnisse 
angepaßt wird !

2. Rationalisierungsmaßnahmen im Zustellungsbereich:

Die kommunale Gebietsreform darf nicht zum Vorwand 
für eine schlechtere Versorgung ländlicher Bereiche mit 
Dienstleistungen der Post dienen. Der Vorschlag, in Orts
teilen ohne Poststellen mobile Postämter einzusot/en, 
sollte in der Praxis erprobt werden.

1. Anpassung der Aufgabenbereiche der Deutschen Bun

despost an die kommunale Neugliederung:

Die Staatsregierung würde es begrüßen, wenn auch die 
Verwaltungsgliederung der Post sich der kommunalen 
Neugliederung anpaßt, um dem Grundsatz der Einräumig
keit der Verwaltung Rechnung zu tragen.

Unberührt hiervon bleibt das Anliegen, die früheren Ge

meindenamen (jetzt Ortsteilnafnen) auch nach der Ge

meindegebietsreform in der Postanschrift zuzulassen.

Die sogenannte ‘'Postreform'’ sieht nun vor, das Gebiet fol
gendermaßen einzuteilen :

Die Landkreisstadt
den Mittelbereich
den westlichen Bereich
den nord-östl. Bereich
den süd-östl. Bereich
den süd-westl. Bereich
den südlichen Bereich
einige Gemeinden behalten

Nach Ansicht der Jungen Union Bayern ist die Durchführung 

einer derartigen Reform das absolute Gegenteil von dem, was 

man unter einer Vereinfachung oder einer Bürgernähe versteht. 
Da angenommen werden kann, daß dieser “Fernsprechbuch- 

und Postleitzahlensalat” nich t nur im Landkreis Eichs.ätt vor
herrscht, wird gebeten, durch Annahme des Antrags die Bayer. 
Staatsregierung zu bestimmen; die Zielsetzungen der Gebietsreform 
auch auf diesen Bereich auszudehnen.

Ein weiterer und gravierender Mißstand tritt in der Frage 

der Postleitzahlen auf. Das Landkreisgebiet ist aufgeteilt :

im westlichen und nördl. Bereich PLZ 8831
im östlichen Bereich PLZ 8421 bzw.
im südlichen Bereich PLZ 8071
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Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

Bei der beispielhaft herangezogenen Neuregelung des Post
amtsverwaltungsdienstes im Bereich des Landkreises Eich
stätt hatte mein M inisterium in seinen Verhandlungen mit der 
Deutschen Bundespost auf die im Landesentwicklungspro
gramm enthaltene Forderung nach weitmöglicher Beachtung 
der Struktur-, wirtschafts- und verkehrspolitischen Ziele des 
Landes bei wichtigen organisatorischen Maßnahmen der Deut
schen Bundespost hingewiesen. Zu den insoweit erhobenen 

Einwendungen hat der Bundesminister für das Post- und Fern
meldewesen jedoch erklärt, daß die postalische Versorgung der 

Bevölkerung und der Wirtschaft durch die rein innerbetriebli

chen Organisationsmaßnahmen in keiner Weise eingeschränkt 
werde. Die zu erwartenden Auswirkungen für Arbeitsplätze 
bei der Deutschen Bundespost könnten in sehr engen Grenzen 
gehalten werden. Grundsätzlich werde auch Rücksicht auf 

strukturpolitische und raumordnungspolitische Gesichtspunk
te genommen. Die Grenzen von Amtsbezirken der Deutschen 

Bundespost müssen nach Auffassung des Bundesministers je
doch vorrangig nach betriebsorganisatorischen Gesichtspunk
ten geschnitten werden, wobei Verwaltungsgrenzen eine un
tergeordnete Bedeutung zukomme. Für eine andere fachliche 
Lösung im Raum Eichstätt sah der Bundesminister keine Mög
lichkeit. Die bundesweite Neugliederung des Verwaltungsdien
stes der Deutschen Bundespost mit zu erwartenden Einsparun
gen in Höhe von rd. 30 Mio DM ziehe zwangsläufig im Einzel
fall auch gewisse Einschränkungen nach sich.

Eine Neuorganisation der Postamtsverwaltungsbezirke unter 
Berücksichtigung der Landkreis- und Gebietsreform dürfte eine 
vollständige Umgestaltung des Postleitzahlensystems erfordern. 
Dies wäre für Bevölkerung und Wirtschaft sowie auch für die 
Deutsche Bundespost mit erheblichen Kosten verbunden und 
würde zudem beträchtliche Umstellungsschwierigkeiten mit 
sich bringen.

Da die Post jedoch bereit ist, auf der Gemeindeebene für eine 
Anpassung Sorge zu tragen, sollten darüber hinausgehende For
derungen für den Bereich der Landkreise zurückgestellt werden.

Zur Sache selbst darf ich bemerken, daß die Oberpostdirek

tion München erklärt hat, die Deutsche Bundespost sei be
strebt, ihre postbetriebliche Organisation auf der unteren 

Ebene den jeweiligen kommunalpolitischen Gegebenheiten 
anzupassen. Im Hinblick auf die notwendige Klärung betrieb
licher, räumlicher und personeller Fragen sei eine Anpassung 

jedoch erst in den nächsten Jahren möglich. Vorrangig werde 
dabei die postalische Organisationsneugliederung der Gemein
den betrieben, die verschiedenen Postleitbereichen angehören 
und für die eine einheitliche Postleitzahl festgelegt werden 
muß.

Diesen Antrag halte ich — soweit er Fragen der Postorgani
sation anspricht — aus den nachfolgenden Gründen für pro

blematisch. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die Ein

wirkungsmöglichkeiten der Bayerischen Staatsregierung auf 
die Deutsche Bundespost außerordentlich gering sind. Ge

wisse Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen nach § 29 Post

verwaltungsgesetz vor allem bei der Besetzung von Präsiden
tenstellen der Oberpostdirektion und bei der Errichtung, Ver
legung, Aufhebung oder wesentlichen Änderung (auch im 

Gebietsstand) von Mittelinstanzen. Dagegen besteht bei or

ganisatorischen Veränderungen des Postdienstes, wie z.B. 

der Neugliederung von Verwaltungsdienstpostämtern nach 

dem Postverwaltungsgesetz nicht einmal eine U nterrichtungs- 
pficht der Deutschen Bundespost gegenüber den Ländern.
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Junge Union BayernDer CSU-Parteitag möge beschließen :40.

79

Der CSU-Parteitag fordert den Bundespostminister auf, die 
durch die Rationalisierungsmaßnahmen bei den Zustellungs
bereichen eingetretene Schlechterstellung der Bürger auf dem 

Lande schnellstens zu beseitigen.

Im Zuge der kommunalen Neugliederung wurden in Bayern 
zahlreiche Zustellungsbereiche "umgegliedert". Dies ist regel
mäßig mit der Auflösung von Poststellen verbunden. Wie ge
wohnt trifft es dabei die Bürger auf dem Lande am härtesten.

Die CSU-Landesgruppe unterstützt das Ziel des Antrags, die 
durch Rationalisierungsmaßnahmen bei den Zustellbereichen 
eingetretene Schlechterstellung der Bürger auf dem Lande 

zu beseitigen.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Nach der Neugliederung können zwar bei den jeweiligen Land
zustellern während des Zustellganges fast sämtliche Postsen
dungen eingeliefert und Postwertzeichen in kleineren Mengen 

gekauft werden. Dieser Service mag zwar gut gemeint sein, er 
hebt jedoch die eingetretene Schlechterstellung nicht auf. 
Zum einen werden eben nicht alle bisher von den Postämtern 
erledigten Dienstleistungen von den Landzustellern übernom
men, zum anderen ist der jetzt gefundene Modus nicht im ent
ferntesten auf die Bedürfnisse der Bürger abgestimmt, da 
sicherlich nicht alle Bürger gerade dann zu Hause sind, wenn 
der Zusteller vorbeikommt und außerdem ja in der Regel 

nicht bei allen Bürgern täglich zugestellt wird.

Um die offensichtliche Schlechterstellung umgehend abzubauen, 
ist entweder eine Regelung einzuführen wonach der Zusteller 
täglich zu einem festgelegten Zeitpunkt an einem bestimmten 
Ort zur Erledigung der Anliegen der Postbenutzer in jedem Zu
stellungsbezirk - vor allem in den Ortsteilen — zur Verfügung 
steht, oder vor allem für die Landgemeinden der Einsatz von 

mobilen Postämtern zu erwägen.
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41. Der CSU-Parteitag möge beschließen : Junge Union Bayern

80

Das Anliegen verdient nachhaltige Unterstützung. Es muß 
auf alle Fälle sichergestellt werden, daß innerhalb von Ein

heitsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften Telefon
gespräche zum Ortsnetztarif geführt werden können. Bis 
jetzt ist das trotz mehrfacher vom Staatsministerium des 
Innern an die Bundespost herangetragener Bitten in eini
gen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften noch 
nicht gelungen.

Wenn es darüber hinaus möglich würde, die Bereiche so 
abzugrenzen, daß die unteren Verwaltungsbehörden 
(Land ratsamt, Bauäm ter, Finanzamt) jeweils zum Orts
netztarif erreicht werden können, wäre das ein wesent
licher Beitrag der Post zur Bürgernähe der Verwaltung.

Die CDU/CSU-Fraktion hat durch eine Vielzahl von Initia

tiven dem Inhalt des Antrags Rechnung getragen. Dadurch 
konnte erreicht werden, daß der Postverwaltungsrat zwischen

zeitlich einen Teil der Forderungen berücksichtigt hat. Die 
Forderung nach einer Abgrenzung der Telefonnahbereiche 
nach den sozio-ökonomischen Gegebenheiten wird unterstützt.

Stellungnahme der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag

Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministers des innern

Der CSU-Parteitag fordert den Bundespostm inister auf, bei der 
Abgrenzung der künftigen Telefon-Nahbereiche, innerhalb derer 
in Kürze für eine Einheit acht Minuten lang telefoniert werden 
können soll, sich stärker an sozioökonomischen Gegebenheiten 
zu orientieren. Eine Lösung, die bestehende oder gar wie in 
Bayern erst vor kurzem neu gebildete Verwaltungseinheiten in 

vielen Fällen willkürlich zerstückelt, weil schlicht mit dem Zir
kel ein Kreis mit einem Radius von 20 km um die bestehenden 

Ortsnetze geschlagen wird, ist für die CSU in hohem Maße un
befriedigend.

Die CSU fordert daher statt rein schematischer Lösungen eine 

Abgrenzung der Nahbereiche, die den dominanten sozioökono
mischen Verflechtungen Rechnung trägt und deshalb auch für 

den Bürger kostengünstiger ist, da dann weniger Gespräche über 
den Nahbereich hinausgehen. Insbesondere sollte darauf geach
tet werden, daß die wichtigsten Behörden (Landratsamt, Fi

nanzamt) - soweit nicht in anderen Bundesländern Mammut
kreise gebildet wurden — der Bürgernähe wegen im allgemeinen 
im Telefon-Nahverkehr erreichbar sind.

Der Bundespostminister wird daher aufgefordert, nach Anhörung 
der betroffenen Landkreise und Gemeinden unter Berücksich
tigung der angeführten Gesichtspunkte einen überarbeiteten Plan 
für die Abgrenzung der Telefon-Nahbereiche vorzulegen.
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Bei diesem Antrag, den ich in seiner Zielsetzung begrüße, 
sehe ich derzeit wenig Aussichten, über die bereits getrof
fenen Sonderregelungen hinaus weitere Verbesserungen zu 
erreichen. Bekanntlich wurden die Telefon-Nahbereiche be
reits vor Jahren in § 35 Fernmeldeordnung mit einem Ra
dius von 20 km normiert. Einwendungen, die von den Län
dern und von verschiedenen Organisationen besonders be
troffener Bevölkerungskreise erhoben wurden, veranlaßten 
den Bund zu einem einjährigen Versuchsbetrieb in sechs 

Knotenamtsbereichen (davon drei in Bayern). Nach Ab
schluß dieses Versuchsbetriebs hat der Verwaltungsrat der 

Deutschen Bundespost am 26.4.1978 endgültig die Einfüh
rung von Nahbereichen im Fernsprechdienst mit einem 
Radius von 20 km beschlossen, wobei jedoch folgende Son
derregelungen vorgesehen sind :

— Zonenrandregelung :

Bei Grenzberührung oder Flächenverlust von mehr als 
30 % eines Nahbereichesan den Grenzen zur DDR und 
CSSR Erweiterungdes Radiusauf25 km, bei Flächen- 
verlust von mehr als 60 % Ausdehnung des Radius auf 
30 km.

Für rd. 50 % der Fernsprechteilnehmer sollen die Nahbe
reiche bis 1980,für den RestderTeilnehmerbis 1982 ein
geführt werden. Die Deutsche Bundespost wird sich dabei 
vorrangig an den Kriterien "geringe Bevölkerungsdichte", 

"strukturschwache Gebiete" und "Schaffung möglichst 
großer, zusammenhängender Flächen" orientieren.

Ich hatte mich seit Jahren gegen die Einführung eines Nah

bereiches mit einem Radius von nur 20 km ausgesprochen. 
Dabei wurde ich unterstützt von Beschlüssen des Bayerischen 
Landtags, in denen einerseits die Einbeziehung der neu ge
schaffenen Verwaltungseinheiten und Verwaltungsgemein
schaften in die Konzeption der Nahbereiche, andererseits 
eine generelle Ausweitung des Nahbereichsradius für struk
turschwache Gebiete insbesondere das Zonenrandgebiet, ge
fordert wurde. Außerdem wurden Anregungen von Abgeord
neten und aus der Bevölkerung auf Ausdehnung der Nahbe
reiche auf Landkreisebene an mich herangetragen und weiter 
verfolgt. Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewe
sen hat jedoch erklärt, daß er keine Möglichkeit sehe, über 
die getroffenen Regelungen hinaus noch die sozio-ökonomi
schen Verflechtungen der einzelnen Gebiete und die sich dar
aus ergebenen kulturellen, wirtschaftlichen und sonstigen Be
ziehungen der Bürgerschaft, der Behörden, des Handels und 
Gewerbes zu berücksichtigen. Entsprechende Forderungen 
seien auch angesichts der Vielschichtigkeit der Besiedelung 
des Bundesgebietes und der Vielzahl der zu bildenden Nah-

— Außerdem wurden Sonderregelungen eingeführt für die 
Telefonseelsorge und für Sozialfälle.

Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministers für Wirtschaft 
und Verkehr

— Grenz-und Küstenregelung :

Bei einem Flächenverlust von 30 - 60 % eines Nahberei
ches Erweiterung des Radius auf 25 km, bei einem Flä- 
chenverlust von mehr als 60 % Ausdehnung des Radius 
auf 30 km (gilt nur für Nahbereiche an den Grenzen oder 
Küsten der Bundesrepublik Deutschland).
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Verkehrsbereiche in einheitlicher Weise und mit vertretbaren 
Mitteln nicht zu erfüllen. Weiter sei bei entsprechender Aus

gestaltung der Nahbereiche mit nicht unerheblichen Gebüh
renausfällen zu rechnen.

Die eingangs erwähnten Sonderregelungen sind mit ein Er
folg de.- stetigen Bemühungen der Bayerischen Staatsregie
rung um eine bürgerfreundliche Ausgestaltung des neuen 

Fernsprechsystems der Deutschen Bundespost, auch wenn 
nicht alle Anregungen und Forderungen Bayerns Berücksich
tigung finden konnten.

Immerhin hat sich der Bundespostm inister aber bereit er
klärt, bei einer entsprechenden technologischen Entwicklung 
und einer weiteren finanziellen Gesundung der Deutschen 

Bundespost langfristig eine Ausweitung der Nahbereiche in 
Betracht zu ziehen.
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Folgende Anträge wurden vom Parteitag als Arbeitsmaterial

überwiesen:

Seite:

1

CSA 6

JU Bayern 8

JU Bayern 7

Antragsteller:

Dr. Klaus Geiger

Steuerliche Freibeträge 
(An Steuerkongreß)

Gewerbesteuer 
(An Steuerkongreß)

Eigeninitiative im Wohnungsbau 
(An Kongreß „Junge Familie”)

Überbesteuerung 

(An Steuerkongreß)

CSU

an den Steuerkongreß der CSU am 29./30.6.1978 in Nürnberg 

an den Familienkongreß der CSU am 7.7.1978 in Bamberg
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1

Überbesteuerung

Der Parteitag möge beschließen:

i

SOZIALPOLITIK

2.im Bilanzsteuerrecht

Begründung

I. Allgemeines

2 -

Der Parteitag hält hierzu die folgenden Maßnahmen für 

geboten

1 bei der Lohn und Einkommensteuer:

Der Parteitag bittet die Staatsregierung, im Bundesrat 

einen Gesetzentwurf einzubringen, der dem Ziel dient, 

die Überbesteuerung bei der Lohn und Einkommensteu

er abzubauen und im Unternehmensbereich investitions

fördernde Steuererleichterungen zu gewahren.

eine allgemeine Tarifsenkung bei gleichzeitiger Einfüh

rung eines durchgehend progressiven Tarifs;

eine Verbesserung der Abschreibungsvorschriften;

3. bei den Steuern auf die Unrernehmensubstanz :

Wegfall der Gewerbekapitalsteuer und eine Erhöhung 

der Freibetiage bei der Lohnsummensteuer sowie Er

leichterungen bei der Vermögensteuer, insbesondere 

der vermögensteuerlichen Doppelbelastung bei den 

K apitalgesellschaften.

1. Lohn- und Einkommensteuer

Die Steuereinnahmen werden in diesem Jahr um 

11 %, d.s. etwa 30 Milliarden DM. gegenüber 1976 

ansteigen. Mit einer Zunahme von etwa 12 Milliar

den DM + 14,8%) weist dabei die Lohnsteuer die 

höchste Steigerung aus.

Demgegenüber wird das Bruttosozialprodukt nomi

nal um etwa 8,5 %, real nur um etwa 4,5 % zuneh

men. Die Bruttolohn und -gehaltssumme wird eben

falls nominal um 8,5 % ansteigen (Zahlen nach der 

Steuerschätzung vom Mai 1977). Seit Jahren ist zu 

beobachten, daß die Steuereinnahmen stärker an

steigen als das Bruttosozialprodukt bzw. die Lohn- 

und G ehaltssum me Dieser Entwicklung ist Einhalt 

zu gebieten Steuereinnahmen, die über das reale 

Wirtschaftswachstum hinausgehen, sind für Steuer

senkungen zu verwenden.
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- 2 -

II. Begründung im einzelnen

zu 1.

■

- 3 -

der Fiskus
die Kirche

die Rentenversicherung

die Krankenversicherung
die Arbeitslosenvers.

Allgemeine Tarifsenkung bei der Lohn- und 

Einkommensteuer

Für etwa 40 % bis 50 % aller Lohnsteuerzahler 

steht der eigentliche Belastungsanstieg bei der 

Lohn- und Einkommensteuer noch bevor. Sie 

versteuern ihr Einkommen jetzt noch innerhalb 

des Proportionalbereiches. Bei Jahreseinkom men 

bis zu 16.000 DM bei Ledigen und bis zu 32.000 

DM bei Verheirateten werden von jeder zusätz
lich verdienten Mark nach geltendem Tarif 22 

Pfennig an den Fiskus abgeführt. Oberhalb dieser 

Grenze sind es zunächst nach einem Tarifsprung 

30,6 Pfennig, also 8,8 Pfennig mehr.

24.5 Pfennig,

1.6 Pfennig,

9.7 Pfennig,

11.5 Pfennig,

1,1 Pfennig.

48,4 Pfennig sind also an öffentlichen Abgaben 

abzuführen, dem Arbeitnehmer verbleiben le
diglich 51,6 Pfennig.

Nach der kurzfristigen Senkung der steuerli

chen Belastung cum 1.1.1975 ist 1977 wieder

um ein kräftiger Anstieg zu verzeichnen. Gegen

über 1974 ist die Belastung jeder zusätzlich ver

dienten Mark bereits wieder um rund 10 Pfennig 

gestiegen. Ein weiteres Anwachsen ist zu erwar

ten, wenn der Gesetzgeber nicht unverzüglich 

handelt.

Von jeder zusätzlich verdienten Mark erhält 
1977 im Durchschnilt

■

Anliegen, die Belastung der Unternehmen mit er
tragsunabhängigen Steuern zu senken. Nur so ist 

es nachhaltig möglich, zu neuen Investitionen anzu
reizen, die zur Schaffung neuer Arbeitsplätze not

wendig sind und verhindern, daß Industrieanlagen 

noch weiter veralten. 
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- 3 -

1969

- 4 -

Lohnsteuerauf

kommen

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976
1977

22.5 %)

29.7 %)

22,0 %)

16,3 %)

23.1 %)
17.5 %)

1,1 %)
13.2 %)

14.8 %)

27.1 (+

35.1 (+

42.8 p

49.8 (+

61,3 (+

72,0 (+

71.2 (-
80,6 (+
92,5 P

P
P 
p 
p 
p 
p 
p 
(+ 
i +

12,0 %)

1 7,2 %)

12,9 %)

9,0 %)

12,4 %)

9.6 %)

3.6 %)
6,5 %)

8,4 11) 

geschätzt

274,4

321,5

362,9

395,7

444,9

487,8

505,5
538,4

583,5

Der Gesetzgeber darf nicht langer einer solchen 

Entwicllung untätig zusehen Mit einer Tarif
korrektur kann auch nicht bis zum Wahljahr 1980 

gewartet werden, wie dies die B undesregierung 

plant.

Zusammen mit einer allgeme men Tarif Senkung 

sollte der Tarif durchgehend progressiv gestal

tet werden. Nur ein durchgehend progressiver 

Tarif vermeidet die hohen Tarifsprunge, die der 

gellende Tarif im mittleren Einkommensbereich 

hat. Seit 1975 betragen die heimlichen Steuer

erhöhungen schon wieder ca. 1 0 Milliarden. 

Hieraus ergibt sich die Manövriermasse, die not
wendig ist, um den Einkommensteuertarif grund

legend neu zu gestalten, so daß in jedem Einkom

mensbereich sowohl in der Durchschnittsbela- 

stung als auch in der Grenzbelastung eine spür

bare Entlastung eintritt.

Innerhalb von acht Jahren ist die Bruttolohn- 

und -gehaltssumme nur um etwas mehr als das 

Doppelte gestiegen, während das Lohnsteuer
aufkommen um mehr als das Dreifuche zugenom- 

men hat.

Einkommensverbesserungen stehen wesentlich 

geringere reale Zuwachsraten gegenüber. Die . 

Höhe des Steuersatzes aber richtet sich nach dem 

Nominaleinkom men.

Die nachfolgende Übersicht über die Entwick

lung der Bruttolohn- und -gehaltssumme und des 

Lohnsteueraufkommens zeigt, daß eine Tarif

korrektur dringend notwendig ist;

Bruttolohn- und 

-gehaltssume

in Milliarden DM

(jeweilige prozentuale Steigerung in Klammern)

Die steigende Abgabenbelastung ist zu einem 

großen Teil nicht Folge einer entsprechenden 

realen Einkommensverbesserung, sondern Aus-

H
ergestellt im

 A
rchiv für C

hristlich-S
oziale P

olitik der H
anns-S

eidel-S
tiftung - W

eitergabe nicht gestattet. R
eproduktion und V

eröffentlichung nur m
it schriftlicher G

enehm
igung des A

C
S
P

ACSP, PT19790928-4



- 4 -

Verbesserung der A beehreibu ngsuorschriftenzu 2.

Weiterer A bbau der Substanzbesteuerungzu 3.

- 5 -

Steuern, welche auch zu entrichten sind, wenn 

keine Gewinne erzielt werden und damit die Ver

mögenssubstanz eines Unternehmens angreifen, 

können nicht Bestandteil eines vernünftigen Steuer

systems sein. Im Interesse einer günstigen wirt

schaftlichen Entwicklung ist es daher notwendig, 

diese Steuern ganz zu beseitigen.

Bei der Gewerbesteuer sind die Steuer auf das 

Betriebsvermögen ( = Gewerbekapitalsteuer) und 

die Steuer auf die Lohnsumme (“ Lohnsummen

steuer) unabhängig vom Ertrag. Auch führen sie 

zu einer erheblichen Mehrbelastung der kapital- 

und lohnintensiven Betriebe, die bei Ertragslosig
keit oder bei geringen Ertragen bis zum Substanz

verzehr geht. Die Besteuerung des eingesetzten 

Betriebsvermögens und der Lohnsumme vermin
dert die Rentabilität von Kapital und Arbeitskraft 

und beeinträchtigt dadurch die Bereitschaft zu 

Investitionen und damit auch die Schaffung neu

er Arbeitsplätze. Dies hat sich in den vergange

nen Jahren einer starken wirtschaftlichen Rezes
sion als besonders nachteilig erwiesen.

Die durch das Steueränderungsgesetz 1977 ab 

1.1.1978 vorgesehenen höheren Freibeträge beim 

Gewerbeertrag und beim Gewerbekapital sowie 

bei der Lohnsummensteuer stellen keine ausrei
chende Maßnahme dar, die auf gezeigten Proble

me zu lösen. Die Bayerische Staatsregierung möge 

daher ihr Ziel weiterverfolgen,die Gewerbekapi

talsteuer völlig abzuschaffen und die Freibeträ
ge bei der Lohnsummensteuer wesen flieh stärker 

anzuheben. Nur so kann eine wirksame Entla

stung der Wirtschaft bei den ertragsunabhängi
gen Teilen der Gewerbesteuer erreicht werden.

Für Investi tionsentscheidu ngen eines Unterneh

mens spielen die A bschreibu ngsmöglichkeiten 

eine wichtige Rolle. In der Regel wird ein Un
ternehmen um so eher zu Neuinuestitionen be

reit sein, je großzügiger die steuerlichen Abschrei
bungen bemessen sind. Großzügiger bemessenen 

Abschreibungssätzen kommt daher für das künf

tige Wirtschaftswachstum besondere Bedeutung 

zu. Unsere gegenwärtigen steuerrechtlichen Re

gelungen sind im internationalen Vergleich mit 

am ungünstigsten. Eine Anpassung an die im Aus
land geltenden A bschreibungsinöglichkeiten ist 

auch geboten, um We t tbewerbsnach teile der 

deutschen Industrie zu beseitigen. Vor allem soll

ten hierzu die Moglichkeiten der degressiven Ab

schreibung verbessert werden
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■ 6 -

Weiter ist es geboten, auch die Vermögensteuer 

als die zweite bedeutende ertragsunabhängige 

Steuer abzubauen. Vor allem gilt dies für die Ver
mögensteuer, welche Kapitalgesellschaften zu 

entrichten haben. Die Körperschaftsteuerreform 

hat die Doppelbelastung der von den Kapitalge
sellschaften erzielten Gewinne mit der Körper
schaftsteuer und - im Fall der Ausschüttung - 

mit Einkommensteuer des Anteilseigners, be
seitigt. In Fortführung der Körperschaftsteuer
reform ist nun auch die uermögensteuerliche 

Doppelbetastung abzubauen. Die Vermögenswer- 
te der Kapitalgesellschaften sind nämlich eben
falls doppelt mit Vermögensteuer belastet, da 

einmal die Kapitalgesellschaften selbst Vermö
gensteuer zu entrichten haben, zum zweiten aber 
auch die Anteilseigner auf ihre Beteiligungswerte.
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Steuerliche Freibeträge

Der Parteitag möge beschließen :

Begründung :

- 7 -

Die Kaufkraft der zweifelsohne gestiegenen Bruttoein
kommen entfernt sich wegen der Steuer- und Sozialab
gaben und der Preissteigerungen immer weiter von den 

Bruttoeinkommen. So war beispielsweise das durch
schnittliche Bruttoeinkommen eines verheirateten Ar
beitnehmers unter Einbeziehung der Steuerfreibeträge 

bzw. des Kindergeldes für 2 Kinder von 1969 bis 1976 

von m tl. brutto 1.000 DM auf 2.118 DM (Anstieg 

112 %) bzw. von mtl. netto 810 DM auf 1.662 DM 

(Anstieg 92 %) angestiegen, während die Kaufkraft die
ser Durchschnittseinkommen nur von 810 DM auf 
1.066 DM anstieg (Anstieg 32 %). Die Kaufkraft von 

81 % des Bruttolohnes des Jahres 1969 ist demnach 

auf rd. 50 % des Bruttolohnes des Jahres 1976 zurück
gegangen während viele der steuerlichen Freibeträge 

in diesem Vergleichszeitraum nicht angepaßt wurden 

und somit die gleiche Kaufkrafteinbuße zu verzeichnen 

hatten. Eine kaufkraftausgleichende Anpassung der 

Freibeträge im Zusammenhang mit dem schon zur 

Rede gewordenen jährlichen Steueränderungsgesetzen 

müßte daher angestrebt werden.

Die CSU setzt sich verstärkt dafür ein, daß die steuer
lichen Freibeträge, wie z.B. der Weihnachtsfreibetrag, 

die Fre>beträge für Heirats- und Geburtsbeihilfen, für 
Jubiläumszuwendungen und ähnliche Freibeträge so 
erhöht werden, daß diese Freibeträge die ursprünglich 
zugedachte Kaufkraft wieder erhalten.
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Eigeninitiative im Wohnungsbau

- 8 -

Der Parteitag möge beschließen :

Der CSU-Parteitag fordert Eigeninitiative im Wohnungs
bau :

Der einzige Ausweg aus der derzeitigen Bau- und damit 

Wohnungsbaumisere ist eine stärkere Förderung. Spä

testens 1978 wird es in Ballungsgebieten eine enorme 
Wohnungsknappheit geben, weil 1975 in där Bundesre

publik Deutschland nur 436.000, 1976 sogar nur rund 
380.000 Wohnungen gebaut wurden. 1977 wird sich 
die Zahl nochmals verringern. Da aber Angebot und 
Nachfrage den Preis bestimmen, könnte es 1978 bei 
größerer Nachfrage und geringerem Angebot wieder zu 
hohen Wohnungspreisen kommen.

Legt man den tatsächlichen Wohnungsbedarf zugrunde, 
so müßten jährlich knapp 500.000 Wohnungen gebaut 

werden. Nicht nur um die Bauwirtschaft wieder anzu
kurbeln, sondern auch um den darniederliegenden Woh- 

nungs- und Eigentumswohnungsbau wieder flott zu 
machen, muß der Staat Anreize vor allem für die priva
ten Investoren schaffen, ohne dabei die Kasse der öf
fentlichen Hände zu sehr zu belasten.

Dies wäre beispielsweise durch günstige Baudarlehen 

zu erreichen. "Hilfe durch Selbsthilfe“ sollte nach Mei

nung der Jungen Union das Prinzip künftiger Förde
rungspolitik im Wohnungsbau sein.

Vermögenspolitische Ziele sollen in den Vordergrund 

gestellt werden. Am bisherigen Förderungssystem für 
den Wohnungsbau kritisiert die JU Bayern die Fehl
förderung, die Unbeweglichkeit des Förderungssystems, 

die M ietverzerrungen. Die teuersten Bauprojekte sind 
derzeit die unter hohem Kostenaufwand erstellten So

zialwohnungen, die bisher den zahlungsschwächsten 
Schichten der Bevölkerung vorbehalten waren. Zah

lungskräftige Bevölkerungsgruppen sollten dazu ge
bracht werden, eigene M ittel zu investieren, um solche 
Wohnungen zu bauen. Damit würden die Wohnungen 
dieser Gruppen frei, in die dann die sozial Schwachen 
einziehen könnten. Auf alle Fälle müßten die hohen 

staatlichen Subventionen für Einzelwohnungen einge
stellt werden, dagegen soll die Privatinitiative geför
dert werden: stärkere Orientierung der Mieten an den 

tatsächlichen Wohnwerten, Förderung privater Investo
ren .
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- 8 -

Gewerbesteuer

Der Parteitag möge beschließen :

'T

Die Bayerische Staatsregierung wird aufgefordert, sich 
dafür einzusetzen, daß im Zuge der Gewerbesteuerre

form die Besteuerung der Fremdkapitalzinsen aufge
hoben wird.
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den Landesvorstand überwiesen:Der folgende Antrag wurde vom Parteitag an

Der CSU-Parteitag möge beschließen: Junge Union Bayern

Begründung:

CSU

Die Bemühungen um eine Privatisierung von Leistungen der 

öffentlichen Hand sind fortzuführen.
Das besonders starke Engagement des Staates und der 

Kommunen im Bereich des Bank- und Kredilgewerbes kann 

davon grundsätzlich nicht ausgenommen werden.
Für eine Entscheidungsfindung ist eine gründliche Analyse 

erforderlich, die Ziel des Prüfungsauftrages ist.

3. Besteht die Möglichkeit, durch Privatisierung eine breitere 

Vermögensbildung zu fördern?

Der CSU Vorstand wird beauftragt, eine Kommission einzu

setzen, die folgende Prüfung vorzunehmen hat:

2. Sind durch eine Privatisierung Vorteile für Kreditnehmer 

und Sparer zu erwarten?

1. Ist es notwendig und für den Bürger vorteilhaft, daß ein 
großer Teil des Bank- und Kreditgewerbes der öffentlichen 
Hand gehört oder als öffentlich-rechtliche Körperschaften 

betrieben wird?
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I '

Ergebnisbericht der vom Landesvorstand eingesetzten Bankenkommission

A Untersuchungsauftrag

Im einzelnen lautete der Prüfungsauftrag wie folgt:

B Ablauf der Kommissionsarbeit

Ihr gehörten folgende Mitglieder an:

C Die Kommission stellt fest:

Die Kommission trat erstmals am 21. Februar 1979 zusammen. Sie 
tagte weitere Male am 19. April und 12. Juli 1979.

1. Die deutsche Bankenstruktur ist durch eine Zusammensetzung von 
privaten, genossenschaftlichen und öffentlichen Banken charakterisiert, 
die in scharfem Wettbewerb miteinander stehen, aus dem die hohe 
Innovationskraft und der anerkannt günstige Rationalisierungsgrad der 
deutschen Bankwirtschaft resultieren.
Es gibt öffentliche Interessen, die es wünschenswert erscheinen lassen, 
zu ihrer Sicherstellung auch geeignete Spezialinstitute in öffentlich- 
rechtlicher Form zu unterhalten.

Auf Antrag der Jungen Union Bayern und einen entsprechenden 
Beschluß des CSU-Parteitages 1978 berief der CSU-Parteivorstand 
eine Kommission für Fragen der Bank- und Kreditwirtschaft ein. 
Der Kommission lag vor allem die Frage zur Begutachtung vor, ob 
eine Privatisierung der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute Vorteile 
für die Allgemeinheit erwarten läßt.

1. Ist es notwendig und für den Bürger vorteilhaft, daß ein großer 
Teil des Bank- und Kreditgewerbes der öffentlichen Hand gehört 
oder als öffentlich-rechtliche Körperschaft betrieben wird?

Dr. Dollinger, Bundesminister a.D., MdB
Albert Meyer, Staatssekretär, MdL
Simon Nüssel, Staatssekretär, MdL
Dr. Merk, Geschäftsführender Präsident des Bayerischen 

Sparkassen- und Giroverbandes
Dr. Max Hackl, Mitglied des Vorstandes der Bayerischen

Vereinsbank
Hermann Schneider, Landhandelskaufmann
Franz Brosch, JU-Bezirksvorsitzender

2. Sind durch eine Privatisierung Vorteile für Kreditnehmer und 
Sparer zu erwarten?

3. Besteht die Möglichkeit, durch Privatisierung eine breitere Ver
mögensbildung zu fördern?
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2. Die Privatisierung öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute wäre 
ein schwerwiegender Eingriff in das organisch gewachsene 
Bankensystem, das wegen seiner hohen Leistungsfähigkeit 
internationales Ansehen genießt.
Bei Privatisierung öffentlicher Banken wäre eine wettbewerbs
politisch unerwünschte Konzentration nicht auszuschließen.

*- i

3. Privatisierung ist an sich kein Vermögensbildungsprozeß;
sie schafft jedoch zusätzliche Anlagemöglichkeiten. Aus diesem 
Gesichtspunkt ergibt sich zumindest zur Zeit kein zwingendes 
Bedürfnis zu einer Privatisierung. Außerdem ist nicht zu ver
kennen, daß eine Privatisierung öffentlich-rechtlicher Institute, 
insbesondere der Sparkassen, verfassungsrechtliche Probleme be
inhaltet.
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